
ABHANDLUNGEN

Souveränitatsrechte in der Antarktis

Ernst Schmitz und Wilhelm Friede

Die norwegische Bekanntmachung vom 14. Januar 1939 1) hat

erneut das Interesse auf die Probleme gerichtet, die mit der Aufteilung
des antarktischen Kontinents, die sich in den letzten 3o Jahren voll-

zogen hat, zusammenhängen. In dieser Bekanntmachung erklärt König
Haakon:

Der Teil der Festlandsküste in der Antarktis, der sich von der

Grenze der Falkland Islands Dependencies im Westen (der Grenze von

Coats Land) bis zur Grenze der Australian Antarctic Dependency im

Osten 45&apos; östlicher Länge erstreckt, wird mit dem Land, das innerhalb

dieser Küste liegt, und dem Meer, das daran liegt, in die norwegische
Staatsgewalt einbezogen.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung, die auf eine Königliche Re-

solution vom gleichen Tage zurückgeht z), ist in einer ebenfalls vom

14- Januar datierten Note zur Kenntnis der Reichsregierung gebracht
-worden. In dieser Note wurde außerdem entsprechend der erwähnten Re-

solution mitgeteilt, daß das norwegische Justizministerium ermächtigt
worden sei, die notwendigen Maßnahmen zur Ausübung der Polizei-

gewalt in dieser Gegend zu treffen.

Der Reichsaußenminister hat in der Empfangsbestätigung dieser

Note vom 23. Januar 1939 den norwegischen Gesandten in Berlin davon

benachrichtigt, daß die deutsche Regierung die norwegische Souveränität

über die genannten Gebiete nicht ohne weiteres anzuerkennen gewillt ist:

Auf die Mitteilung darf ich Ihnen erwidern, daß der- -deutschen

Regierung keine Tatsachen bekannt geworden sind, die als Grundlage
für die Übernahme der Gebietshoheit durch Norwegen über das erwähnte

Gebiet dienen könnten. Auch in Ihrem Schreiben vom 14. ds. Mts. sind

der deutschen Regierung solche Tatsachen nicht mitgeteilt worden.

Die deutsche Regierung muß sich daher bezüglich dieses Gebiets die

volle Handlungsfreiheit vorbehalten, die sich aus den Grundsätzen des

Völkerrechts ergibt.
Offenbar um die Bedenken, die von der deutschen Regierung gegen

(lie Rechtmäßigkeit des norwegischen Vorgehens erhoben waren, zu

zerstreuen, hat darauf die norwegische Regierung mit Verbalnote vom

1) Norsk Lovtidende 1939 1, S. 31-

2) Norsk Lovtidende 1939 1, S. V-
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220 Schmitz und Friede

3. Februar 1939 eine französische Übersetzung der Denkschrift über-

sandt, die der norwegische Außenminister mit dem Resolutionsvorschlag
dem König unterbreitet hatte. Darin wird unter Hinweis auf das Ver-
halten anderer Staaten auf den Erwerb der Bouvet-Insel durch Norwegen
verwiesen, die im sogenannten atlantischen Sektor der Antarktis liege;
es wird weiter eingegangen auf die Arbeiten verschiedener norwegischer
Expeditionen zur Erforschung des antarktischen Kontinents in den
letzten zehn Jahren, auf die kartographische Aufnahme eines großen
Teiles dieser Gebiete und vor allen Dingen auf die genaue Erforschung
und Kartierung allen Festlandes innerhalb des sogenannten Atlantischen-

Ozean-.Sektors, d. h. zwischen dein 200 westlicher Länge und dem 45&apos;
östlicher Länge. Es wird hervorgehoben, daß Norwegen mit vollern
Recht die Forderung erheben könne, sich das bisher noch herrenlose
Land, das ausschließlich Norweger erforscht und kartiert hätten, zu

unterstellen, wobei darauf hingewiesen wird, daß dieses Gebiet für den

norwegischen Walfang in den letzten Jahren das wichtigste gewesen
sei. Schließlich heißt es noch einmal ausdrücklich:

Le fondement juridique de la Norv pour soumettre ä sa sou-

veraineM la terra nuHius en question se base, comme il a 6t6 mentionn
d sur les recherches g6ographiques norv6giennes faites dans ces,

territoires et auxquelles les Norv6giens ont Seuls ä se livrer jusqu&apos;ici.
Die Reichsregierung hat auch gegenüber diesen Darlegungen in der

Verbalnote, &apos;die ihren Empfang bestätigte, ihren bisherigen Standpunkt
ausdrücklich aufrechterhalten. Die ablehnende Haltung der deutschen

Reichsregierung gegenüber dem norwegischen Vorgehen wird verständ-

lich, wenn man die Tatsache berücksichtigt, daß in den letzten Jahren
der deutsche Walfang in der Antarktis lebenswichtige Bedeutung für
die Fettversorgung des Deutschen Reiches erlangt hat und Deutschland
deshalb ein Interesse daran haben muß, durch die Schaffung von Stütz-

punkten für die deutschen Walfänger die Schwierigkeiten zu vermeiden,
die dem norwegischen Walfang durch die Inanspruchnahme von Hoheits-
rechten seitens Großbritanniens in den Walfanggebieten um den ant-
arktischen Kontinent erwachsen waren. Der Sicherung dieser Interessen
diente die auf Veranlassung des Beauftragten für den Vierjahresplan
am 17. Dezember 1938 ausgelaufene Deutsche Antarktische Expedition,
die den Auftrag hatte, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß
Deutschland in den antarktischen Gewässern ungehindert durch Hoheits-

ansprüche fremder Nationen auch in Zukunft Walfang betreiben kann 3).
Die Expedition hat während ihres Aufenthalts in der Antarktis ein zu-

sammenhängendes Gebiet von 350ooo qkm auf dem antarktischen.
Kontinent erforscht und mit Hilfe modernster Apparate kartographisch

3) Vgl. zum vorstehenden den Aufsatz des Leiters der Deutschen Antarktischen

Expedition, Kapitän Ritscher, in Berliner Börsen-Zeitung vom 5. Mai 1939.
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aufgenommen. Es handelt sich um die Küste zwischen 5() westlicher

und 16&apos;30&apos; östlicher Länge und das Land südlich der Küste bis 7603o&apos;
südlicher Breite 4). Die Expedition hat dieses Gebiet durch den Abwurf

deutscher Hoheitszeichen gekennzeichnet und seine Grenzen festgelegt.
Obwohl sich das *erforschte Land innerhalb des von Norwegen durch

die Bekanntmachung vom 14. Januar in Anspruch genommenen Teiles

des antarktischen Kontinents befindet, sind diese Maßnahmen weder

tatsächlich von norwegischer Seite gestört worden, noch hat die nor-

wegische Regierung sich veranlaßt gesehen, diplomatische Schritte aus

diesem Anlaß bei der deutschen Regierung zu unternehmen. Dies muß

um so mehr auffallen, als offensichtlich die Bekanntmachung vom

14- Januar in einem gewissen Zusammenhang mit der Entsendung der

.deutschen Expedition steht und man durch die Erklärung der norwegi-
schen Souveränität über diese Gebiete anscheinend etwaigen deutschen

Erwerbsabsichten hat zuvorkommen wollen 5).
Wie dem aber auch sei, das Verhalten der norwegischen Regierung

macht die Unsicherheit der Rechtslage deutlich, die hinsichtlich des

Gebietserwerbs in der Antarktis besteht.

i.

i. Die norwegische Regierung geht davon aus, daß es besondere

völkerrechtliche Regeln gibt, die die Voraussetzungen für den Erwerb

der Souveränität über herrenloses Gebiet in der Antarktis festlegen.
Wie aus der Denkschrift hervorgeht, ist sie der Meinung, daß andere

Staaten bereits Souveränitätsrechte über Teile des antarktischen Kon-

tinents besäßen, wenn sie erklärt:

41 n&apos;entre aucunement dans Fi&amp;e de la Norv de faire valoir
des droits ä des territoires qui ont &amp;jä soumis ä la souverainet6
d&apos;un autre Etat. Ceci s&apos;accorde dailleurs avec lad que le
Gouvernement norvAgien fit au Gouvernement britannique en 1929,
de ne pas 61ever des pr6tentions sur des terres se trouvant au dedans
de territoires qui, alors, 6taient soumis ä ja souverainet de l&apos;Empire
britannique.
Sie hat dementsprechend das von ihr in Anspruch genommene Gebiet

so abgegrenzt, daß es nur den Teil des antarktischen Kontinents umfaßt,
der zwischen den Falkland Islands Dependencies im Westen und der sog.
Australian Antarctie Dependency im Osten liegt. Offenbar. um nicht

mit britischen Ansprüchen auf Coates Land in Konflikt zu geraten 6),

4) Vgl. DNB. vom g. März 1939 (DAZ. vom io. März 1939) und den eben erwähnten

Aufsatz.

5) Vgl. das Interview mit Rijser-Larsen, Aftenposten VOM 24. Dezember Ig38, der

allerdings von der Vermutung ausging, daß die deutsche Expedition Enderby-Land zum

Ziele habe.

6) Vgl. unten S. 234 f.

ß*
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222 Schmitz und Friede

hat die norwegische Regierung es auch unterlassen, die westliche Grenze

genau festzulegen 7). Andererseits wird der Herrschaftsbereich nach der

See zu deswegen nicht genau angegeben, weil die Rechtsfrage noch nicht

geklärt sei, wie weit das Seegebiet einer staatlichen Herrschaft unter-

stellt werden könne.- Norwegen hat offenbar doch Bedenken gehabt,
ohne weiteres dem Beispiel Großbritanniens zu folgen und den 6o. Brei-

tengrad südlicher Länge als Grenze nach Norden festzusetzen; es- will

sich auch insofern nur auf bereits anerkannte Rechtsregeln berufen. So

wird zwar das Gebiet nicht nach Breitengraden abgegrenzt, sondern nur

die Souveränität über einen Teil der Küste des antarktischen Kontinents

und die anliegenden Gewässer erklärt und undeutlich ausgeführt,
daß das dahinter liegende Landgebiet der norwegischen Souveränität

unterstellt werde; wenn aber gleichzeitig gesagt wird, daß Norwegen
den Teil der Festlandsküste, der sich von den Falkland Islands

Dependencies bis zur Australian Antarctir, Dependency erstrecke, für

sich in Anspruch nehme, so ist es klar, daß damit der ganze Sektor, soweit

er hinter dieser Küstenlinie liegt, als norwegisches Hoheitsgebiet
gelten soll.

Norwegen ist auch offenbar der Auffassung, daß es dieses Gebiet

entsprechend dem geltenden Völkerrecht &gt;rechtmäßig seiner Souveräni-

tät unterstellt habe8). Den Erwerbstitel für dieses ganze Gebiet sieht

es in geographischen Forschungsarbeiten, die dort bisher nur von Nor-

wegern vorgenommen worden seien. Es mag hier dahingestellt bleiben,
ob diese Behauptung, die der norwegische Außenminister Anfang März

gerade auch im Hinblick auf die Forschungstätigkeit der Deutschen

Antarktischen Expedition wiederholt hat 9), den Tatsachen entspricht
und ob es richtig ist, daß Norweger das jetzt beanspruchte Gebiet in

seinem ganzen Umfang erforscht haben io). Wichtiger ist eine ]Prüfung
der Frage, ob die Erforschung des antarktischen Gebiets überhaupt
einen völkerrechtlich anerkannten Erwerbstitel darstellt.

2. Was zunächst auffällt, ist die offensichtliche Wandlung der bis-

herigen Auffassung der norwegischen Regierung über die rechtlichen

Voraussetzungen eines gültigen Gebietserwerbs in der Antarktis. Diese

Auffassung ist bei zwei Vorgängen in die Erscheinung getreten, die bisher

die einzigen Fälle norwegischen Gebietserwerbs in der Antarktis dar-

gestellt haben: nämlich der Erwerb der Bouvet-Insel im Jahre 1928,
die nach norwegischer Auffassung, wie sie auch in der oben erwähnten

7) Vgl. dazu die Ausführungen von Isachsen, The New Norwegian Dependency
in the Antaretie. Le Nord 1939, S. 76.

8) So der norwegische Außenminister in einem Interview vom g. März Ig39 (Svenska
Dagbladet vom io. März 1939).

9) Vgl. das in der vorstehenden Anmerkung erwähnte Interview.

10) Nähere Angaben bei Isachsen, a. a. 0. S. 67.
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Denkschrift hervortritt, zur Antarktis zu rechnen ist, obwohl sie nörd-

lich des 6o. Grades südlicher Breite liegt, und der Erwerb der Peter 1.-

Insel im Jahre 1931-
a) Die norwegische amtliche Darstellung des Erwerbs der Bouvet-

Insel ii) zeigt, mit welcher Sorgfalt damals verfahren wurde. Das Außen-

ministerium erteilte am 31. August 1927 dem Konsul Christensen, der

die Expedition der Norvegia ausgerüstet hatte, die Ermächtigung,
etwa neu entdecktes Land im Namen des Königs von Norwegen in

Besitz zu nehmen. Dabei wurde ausdrücklich hinzugefügt, daß diese

Ermächtigung selbstverständlich nur für Gebiete gelte, die nicht bereits

früher in ordnungsmäßiger Form von Regierungen anderer Staaten

okkupiert worden seien. Der Kommandant der Norvegia, Kapitän
Horntvedt, landete am i. Dezember 1927 auf der Bouvet-Insel und nahm

sie für Norwegen in Besitz, indem er dort die norwegische Flagge hißte

und eine Tafel mit der Mitteilung der Okkupation 12) aufstellte, zugleich
auch ein Lebensmittel- und Medikamenten-Depot errichtete.

Die Norvegia-Expedition hielt sich den ganzen Monat Dezember

auf der Insel und in ihrer unmittelbaren Nähe auf. Die Insel wurde

kartographisch aufgenommen, Messungen und wissenschaftliche Unter-

suchungen angestellt. Die norwegische Regierung hatte ursprünglich
die Absicht gehabt, den schriftlichen Bericht des Kapitäns abzuwarten,
bevor sie zu der Frage der Gültigkeit der Okkupation Stellung nahm

und sie als für Norwegen vollzogen bekanntgab. Insbesondere wollte sie

sich vergewissern, ob andere Staaten auf die Insel Ansprüche erhöben.

So ist wohl auch die Verbalnote des norwegischen Gesandten in Berlin

VOM 24- Januar 1928 aufzufassen, durch die der Reichsregierung die

Tatsache der Okkupation und der Flaggenhissung mitgeteilt wurde,
ohne daß Souveränitatsansprüche auf die Insel ausdrücklich geltend
gemacht wurden. Es heißt in dieser Verbalnote:

Es ist der Kgl. Regierung nicht unbekannt, daß die Insel von der
deutschen Valdivia-Expedition im Jahre 1898 wiederentdeckt worden

ist; die Kgl. Regierung hat aber aus den vorliegenden Akten nicht ersehen

können, daß die Bouvet-Insel bisher betreten oder von irgendeinem
Staat in völkerrechtlich gültiger Weise okkupiert worden iSt.

Offenbar wollte die norwegische Regierung damit die Reichsregierung
zu einer Äußerung veranlassen, ob sie etwa auf Grund der Tätigkeit der

Valdivia -Expedition Anspruch auf die Insel erhebe.

Einen Tag vorher erging indessen vorzeitig, wie sich aus der amt-

lichen Darstellung ergibt, eine Kgl. Resolution über die Unterstellung

1,) Utenriksdepartementets innstilling vom 18. Januar 1929 (St. med. Nr- 14

(1929): Stortings Forhandlinger 1929 Bd. 2).
12) Text abgedruckt bei Bloch: Die neuesten Annexionen Norwegens in den Polar-

gebieten, diese Zeitschr. Bd. II Teil 2, S- 163-
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der Insel unter die norwegische Staatshoheit 13). Eine formelle Mitteilung
unterblieb vorläufig. Der Grund für dieses Vorgehen lag darin, daß nach

einer Mitteilung des britischen Kolonialministeriums vom 17. Januar
1928 14) der norwegischen Firma Johan Rasmussen &amp; Co. eine Lizenz

zur ausschließlichen Inbesitznahme gewisser der britischen Krone ge-
hörender Inseln, nämlich der Bouvet- und der Thompson-Insel, erteilt

worden war. Der Gesellschaft sollte gestattet sein unter gewissen Auf-

lagen, wie Zahlung einer Jahrespacht und Abgaben, deren Höhe sich

nach der Menge der gewonnenen Produkte richten sollte, in den Terri-

torialgewässern dieser Inseln Wale zu fangen und zu verarbeiten sowie

auf den Inseln Guano abzubauen. Die Lizenz war für die Dauer von

zehn Jahren erteilt. Auf die Nachricht von der Lizenzerteilung, die als

Inanspruchnahme von Souveränitätsrechten aufgefaßt werden mußte,
beeilte sich die norwegischeRegierung, am ig. Januar 15) die britische

Regierung von der am i. Dezember 1927 erfolgten Okkupation der

Bouvet-Insel zu unterrichten. Der Standpunkt der britischen Regierung
kam in einer Erklärung zum Ausdruck, die am 20. Februar 1928 im

Unterhaus von Sir Austen Chamberlain abgegeben wurde 16):
fflis Majesty&apos;s Government have informed the Norvegian Govern-

ment that they consider the title acquired by, virtue of the occupation
of Bouvet Island by Captain Norris in 1825 to be valid, and that in the
circumstances they must formally reserve all their rights in connection
with the island.((

Am gleichen Tage sandte die britische Regierung eine Note an Nor-

wegen, in der sie ihren Anspruch geltend machte 7). Die Note selbst ist

nicht veröffentlicht, ebensowenig wie die Antwortnote der norwegischen
Regierung VOM 23. April 1928 18), die Ende April in London eintraf.

Nach Zeitungsmeldungen 19) hat Norwegen darin die Auffassung ver-

treten, daß die Okkupation der Insel durch Kapitän Norris für die bri-

tische Regierung im Jahre 1825 nicht deren jetzigen Souveränitätsan-

13) Norsk Lovtidende 1928 1, S. 707:

Königliche Resolution, durch die dem Bericht des Außenministeriums vom selben Tage
stattgegeben wird, der folgendermaßen lautet:

i. daß Seine Majestät bestätigen und genehmigen wolle, daß die Bouvet-Insel im

südlichen Eismeer in formellen Besitz genommen ist im Namen Seiner Majestät und daß

die Insel so unter norwegische Staatshoheit gestellt wird;
2. daß das justizministerium ermächtigt wird, Bestimmungen über die Ausübung

der Polizeihoheit auf der Insel zu treffen.

114) Times vom 18. Januar 1928, S. ii.

15) Times vom 2o. Januar 1928, S. 14; nach anderer Mitteilung am 18. Januar
(Times VOM 21. Februar Ig28).

x6) Parl. Deb. H. o. C. Bd. 213, Sp. 1222.

17) Bulletin de l&apos;Institut Interm6diaire International 1928, S. 32.

18) Vgl. Innstilling vom 18. Januar 1929.

Times vom 30. April 1928, S. 13-
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spruch begründen könne, da die Souveränität in der Zwischenzeit nicht

effektiv ausgeübt worden sei. Ein weiterer Notenwechsel hat nicht statt-

gefunden -); jedoch kam es mehrfach zu Besprechungen iM britischen

Außenministerium21), die zunächt zu keinem Ergebnis führten.

Besondere Bedeutung wurde von norwegischer Seite dem Plan bei-

gemessen, auf der Bouvet-Insel eine ständige Funkstation einzurichten2z),
deren Kosten der norwegische Reeder Christensen übernehmen wollte.

Am 15. November 1928 teilte das britische Außenministerium dem

norwegischen Gesandten mit, daß die britische Regierung ihre Ansprüche
auf die Bouvet-Insel zurückziehe und nichts dagegen einwenden wolle,
daß Norwegen seine Souveränität über die Insel geltend mache 23). Eine

entsprechende Erklärung wurde von seiten der Regierung im Unterhaus

am ig. November 1928 abgegeben 24).
AM 27. November 1928 hat dann das norwegische Außenministerium

die Gesandtschaften angewiesen, den einzelnen Staaten durch Noten

mitzuteilen, daß die Insel unter norwegische Staatshoheit gestellt und

das Justizministerium ermächtigt worden sei, Bestimmungen über die

Ausübung der Polizeigewalt auf der Insel zu treffen25). Eine derartige
Note wurde am 30. November durch die norwegische Gesandtschaft in

Berlin dem Reichsaußenminister übergeben. Seitens der Reichsregierung
wurde der Empfang der Note am 18. Dezember 1928 bestätigt, ohne

(laß ein Widerspruch geltend gemacht wurde.

Auf eine Anfrage im Unterhaus, was aus den von Großbritannien
für die Thompson-Insel und die Bouvet-Insel erteilten Konzessionen

werde, wurde von dem damaligen Kolonialstaatssekretär Amery am

28. Januar 1929 mitgeteilt z6), daß die Lizenzinhaber auf ihre Rechte

bezüglich der-Bouvet-Insel verzichtet hätten, nachdem die britische Re-

,gierung ihre Ansprüche auf diese Insel zugunsten Norwegens aufgegeben
habe. Auf die Frage, ob die Inseln überhaupt existierten, erklärte Amery:

))There is no doubt as to the existence of Bouvet-Island which we

have transferred to Norway# -
,eine etwas erstaunliche Umschreibung der Tatsache, daß Großbritannien
trotz früherer Inbesitznahme der Insel und Flaggenhissung durch den

Kapitän Norris den norwegischen, auf effektive Okkupation gegründeten

-) Innstilling a. a. 0.

21) Times vorn 18. September 1928; Innstilling a. a. 0.

27,) Times vorn 6. September 1928.
23) Innstilling a. a. 0.; Raestad in Tidsskrift for Rettsvidenskap 1929, S. 49-

24) Parl. Deb. H. o. C. Bd. 222, SP. 1367: ))After careful review of all the issues

involved, and having regard to the friendly relations existing between the two countries,
His Majesty&apos;s Government have decided to waive the British claim to Bouvet Island in

favour of Norway.((
25) Norsk Lovtidende 1928 11, S. 544.

26) Parl. Deb. H. o. C. Bd. 224, Sp. 604.
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Rechtstitel anerkannt hatte. Bezüglich derThompson-Insel konnte Amery
nur feststellen, daß mit Sicherheit- nicht gesagt werden könne, daß sie

nicht existiere. Wenn sie aber existiere, dann gelte auch die Lizenz weiter.

Diese Erklärung zeigt die großzügige Art Großbritanniens, Konzessionen

für Inseln zu erteilen, die zwar niemand besucht hat und deren Existenz,

überhaupt zweifelhaft ist, bei denen aber offenbar nach britischer Auf-

fassung die Vermutung besteht, daß sie der britischen Souveränität

unterstehen.
In der Folgezeit, hat Norwegen ein Gesetz über die Bouvet-Insel

erlassen 27), durch das u. a. auf der Bouvet-Insel das norwegische Zivil-

und Strafrecht sowie die norwegischen Gesetge über die Rechtspflege
eingeführt wurden. Eine Kgl. Resolution, übet&apos;die Verwaltung der Bouvet-

&quot; unterstand die Ver-Insel erging am ig. September i93o,2 -

waltung der Bouvet-Insel dem&apos; Handelsriiinisterium, während das

justizministerium die Aufgaben des - PQlizeiche&gt;fs wahrzunehmen hatte

und die Gerichtsbarkeit den Gerichfeh in Oslo übertragen wurde.

b) Ganz ähnlich wie bei 4eid Erwerb der Bouvet-Insel war das

Verhalten Norwegens beim Erwerb der Peter L-Insel. Auch hier wurde

für die Norvegia-Expeditioii der Saison 1928/29 vom Außenministerium

die Ermächtigung zur Inbesitznahme eventuell neu entdeckten Landes

für Norwegen erteilt:z9). Bei Erteilung der Ermächtigung war ausdrück-

lich darauf hingewiesen worden, daß die norwegische Regierung zur

Gültigkeit einer derartigen Okkupation erst Stellung nehmen könne,
nachdem sie den internationalen Status &apos;des, betreffenden Gebiets unter-

sucht und von den näheren Umständen der Besitzergreifung Kenntnis

erlangt habe. Die Peter L-Insel wurde am 2 Februar 1929 im Namen

des Königs von Norwegen in Besitz genommen. wurde.die norwegische
Flagge auf der Insel gehißt und eine Tafel mit&apos;der Mitteilung von der

erfolgten Okkupation aufgestellt, zugleich ein Depot mit Lebensmitteln

und Medikamenten und ein Bericht über die Inbesitznahme nieder-

gelegt. Die Insel wurde kartographisch aufgenommen; auch fanden Ver-

messungen und Lotungen statt. Am 8. Februar 1929 verließ die Expe-
dition die Insel.&apos;Erst nach Prüfung der Berichte und nachdem das Außen-

ministerium die Überzeugung gewonnen hatte, daß die Peter L-Insel

niemals vorher betreten und ordnungsgemäß okkupiert worden sei, also

eine terra nullius darstelle, erfolgte die Unterstellung der Insel unter

die norwegische Staatshoheit durch eine Kgl. Bekanntmachung vom

i. Mai 1931 30). Gleichzeitig wurde durch Kgl. Resolution das Justiz-

27) Gesetz Vom 27. Februar 193o, Norsk Lovtidende 1930 11, S. 105.

28) Norsk Lovtidende 1930 11, S. 564.
29) Innstilling vom 6. März 1931, Stortings Forhandlinger 1931 (St. prp. Nr. 26 (1931),

Bd. 2).
39) Norsk Lovtidende 1931 1, S. 198-
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ministerium ermächtigt, Vorschriften über die Ausübung der Polizei-

gewalt auf der Insel zu erlassen 31). Am gleichen Tage noch wurden die

norwegischen Gesandtschaften angewiesen, den Regierungen der Staaten,
bei denen sie akkreditiert waren, mitzuteilen, daß die Peter L-Insel

gemäß einer der Norvegia-Expedition erteilten Ermächtigung am

2. Februar 1929 für Norwegen in Besitz genommen und durch Kgl.
Bekanntmachung vom i. Mai 1931 der norwegischen Staatshoheit unter-

stellt worden sei. Eine solche Mitteilung erfolgte.an die deutsche Re-

gierung durch eine Note der norwegischen Gesandtschaft in Berlin vom

ii. Mai 1931. Auch hier hat sich, genau wie bei der Bouvet-Insel, die

deutsche Regierung darauf beschränkt, den Empfang der Note durch

Mitteilung vom 8. Juni 1931 zu bestätigen. Durch Gesetz vom 24. März

1933 32) wurden die Bestimmungen des Gesetzes über die Bouvet-Insel

vom 27. Februar 193o auf die Peter L-Insel ausgedehnt. Am 13. August
1933 erging eine Kgl. Resolution 33), die inhaltlich mit der Resolution

über die Verwaltung der Bouvet-Insel übereinstimmt.

3. Vergleicht man den Erwerb der Bouvet-Insel und der Peter L-Insel

mit dem jetzigen Verhalten der norwegischen,Regierung, so zeigt sich

sehr deutlich in mehrfacher Hinsicht ein Unterschied. Zwar sind in beiden

Fällen die Inseln auch geographisch erforscht und kartographisch auf-

genommen worden, aber eigentliche Bedeutung wird doch nur der Okku-

pation beigemessen. Das zeigt sich nicht nur darin, daß eine besondere

Ermächtigung zur Inbesitznahme neu .:entdeckten Landes im voraus

erteilt worden war, sondern vor allem darin, daß in den Noten an andere

Staaten die tatsächliche Inbesitznahme und deren genauer Zeitpunkt
mitgeteilt werden, der Forschungstätigkeit dagegen überhaupt keine

Erwähnung getan wird.&apos; Diese Notifikationen entsprechen, was ihren

Inhalt anlangt, den Ausführungen, die die norwegische Regierung anläß-

lich des Streiti mit - Dänemark über Ostgrönland vor dem Ständigen
Internationalen Gerichtshof gemacht hat. Sie geht in ihrem Contre-

m6moire von der Auffassung aus, daß Bedingung für den gültigen Ge-

bietserwerb durch Okkupation eine Notifikation sei, und zwar nicht die

eines Dekrets oder irgendeiner anderen formalen Bestimmung, sondern

die Notifikation des Okkupationsaktes, durch den eine terra nullius in

völkerrechtlich gültiger Mleise in effektiven Besitz genommen worden

sei 34). In demselben Contre-mdmoire hat Norwegen ausdrücklich be-

stritten, daß kartographische Arbeiten einen gültigen Erwerbstitel dar-

stellen könnten 35).

31) Norsk Lovtidende 1931 1, S. 198.
32) Norsk Lovtidende 1933 1, S. 127-

33) Norsk Lovtidende 1933 11, S. 472.

34) Statut Juridique du Groenland Oriental, C. P. j. L S&amp;ie C, No. 62, S- 498-
35) A. a. 0. S- 452 1.: Des travaux cartographiques, botaniques et autres, ne sont

pas reconnus par le droit international comme constitutifs de titres ä souverainet6 sur
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Ferner ist festzustellen, daß in den Fällen der Bouvet-Insel und der

Peter 1.-Insel das Verhalten der Expeditionsteilnehmer über einen sym-
bolischen Akt der Inbesitznahme hinausging und daß wenigstens zeit-

weilig eine effektive Okkupation des gesamten in Anspruch genommenen
Gebietes vorlag. In dem einen Falle dauerte der Aufenthalt der Expe-
dition etwa einen Monat, im anderen Falle wenigstens eine Woche. Von

einer auch nur zeitweiligen effektiven Okkupation kann dagegen bei den

norwegischen Expeditionen nach dem antarktischen Kontinent keine

Rede sein. Im übrigen darf nicht außer acht gelassen werden, daß es

sich in beiden Fällen um die Okkupation einer Insel handelt, um ein

fest abgegrenztes Gebiet von verhältnismäßig geringem Umfang mit

natürlichen Grenzen. Bei dem neuen von Norwegen auf dem antarktischen

Kontinent beanspruchten Gebiet dagegen kann weder nach dem un-

erforschten Süden zu noch gegenüber den anderen Ländern von irgend-
einer natürlichen Abgrenzung gesprochen werden 36). Die norwegische
Regierung hat im Grönland-Streit wiederholt auf den Unterschied zwi-

scheli der Okkupation einer Insel und der eines Kontinents hingewiesen 37).
Sie hat sich dagegen gewandt, daß die Okkupation einzelner Punkte

an der Küste Grönlands als Okkupation des ganzen Gebietes angesehen
werden könne, und hat dabei vor allem auf die ungeheure Ausdehnung
des grönländischen Festlandes hingewiesen, die mehr als 20000oo qkm
betrage 38). Durch die ganze Argumentation der norwegischen Regierung
im Grönlandstreit zieht sich wie ein roter Faden die Auffassung, daß

nur eine effektive Okkupation einen völkerrechtlich anerkannten Er-

werbstitel auch in arktischen Gebieten darstelle, daß niemals der animus

ausreiche, sondern dazu immer das Element des corpus# hinzukommen

müsse. Die norwegische Regierung hat vor allem auch stets darauf hin-

unterritoire. Pas&apos;davantagelasouverainet6nepeut8tremaintenueparunetelle,activit6
scientifique, qui peut tout aussi bien se d6ployer sur des r6gions sans maitre. Aucune

des autres nations qui, dans le cours des temps, ont poursuivi des objets scientifiques
semblables, soit au Gro oriental, soit au Spitzberg, n&apos;a eu l&apos;id6e qu&apos;une telle activit6

pat avoir des suites quant au statut juridique du territoire.

36) Dies gibt auch Isachsen, a. a. 0. S. 68 zu.

37) Vgl. C. P. j. L S6rie C, No. 62, S. 530f.
38) A. a. 0. S. 496: Le M6moire danois soutient finalement, ä titre subsidiaire,

que le Danemark a acquis la souverainet sur tout le Groenland par le dkret du io mai

1921. Les territoires qui ä cette date restaient en dehors des r6gions colonis6es, et qui
par suite nullius, ont une superficie d&apos;environ deux millions de kilomAtres carrds.

Le M6moire danois pr6tend done que, par la publication d&apos;un simple dkret, le Danemark

a pu se rendre maitre d&apos;un pays mesurant plus de deux millions de kilometres earres.

De la sorte, un seul homme pourrait, comme le remarque Bynkershoek, avaler le monde

entier. La pr6tention danoise se trouve en conflit d6clar6 avec les principes du droit des

gens, tels qu&apos;ils ont 6t6 enseign6s et appliqu6s durant quatre siecles.
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gewiesen, daß das beanspruchte Gebiet klar abgegrenzt werden müsse 39).
Sie hat das Prinzip der Kontiguität ausdrücklich abgelehnt 40).

Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß die norwegische Regierung
auch für die Arktis das Sektorprinzip als Rechtsgrundlage für einen

Gebietserwerb bestritten hat. Sie hat in dem Notenwechsel über die

Anerkennung der britischen Souveränität über die Sverdrup-Inseln dies

in ihrer Note vom 8. August 193o besonders unterstrichen 41):
#At the same time, my Government is anxious to emphasise that

their recognisance of the sovereignty of His Britannic Majesty oN&apos;er these
islands is in no way based on any sanction whatever of what is named
&quot;the sector-principle&quot;.&lt;(
Der offizielle Standpunkt der norwegischen Regierung ist durch

den norwegischen Gesandten Bachke klar umrissen worden, der in einer

Rundfunkrede in Washington am ii. Januar 1931 unter anderem folgen-
des ausführte 42):

#The Norwegian Government is firmly opposed to this system of

politically dividing up Arctica and Antarctica in sectors or quadrants and
has made no concealment of its opposition thereto.

On the other hand, the Norwegian Government has not as yet
claimed sovereignty to the territories discovered and taken possession
of in the name of Norway by Amundsen during his stay in the South
Polar regions, but it has made known that it considers these discoveries
and annexations as constituting a valid base for a claim of priority in
the acquisition of such territories whenever the requirements of inter-
national law as to effective occupation of a new territory sliall have been
fulfil led. #

Das neuerliche Vorgehen Norwegens in der Antarktis könnte den

Gedanken nahelegen, daß Norwegen nunmehr das bisher von ihm für

die Arktis abgelehnte Sektorprinzip zu seinen Gunsten auf die Antarktis

anwenden wolle. jedenfalls stellt das neuerdings beanspruchte Gebiet
der Form nach einen Sektor dar. Denn wenn auch die Grenze nach der

39) Vgl. Contre-M6moire, C.P.J.I. S6rie C, No. 62, S. 450, 452, 497; Duplique du

Gouvernement norv6gien, S&amp;ie C, NO- 63, S. 1318, 1346. Vgl. ferner das Expos6 von

Gidel, Sftie C, No. 66, S. 3226f.
40) C.P. J.I. S6rie C, No. 63, S. 1354: )JI est clair que le Danemark ne peut pas arguer

du caract6re effectif de la souverainet6 pr6tendue par lui sur la totalitcl du Groi par
1&apos;exercice qu&apos;il en faisait sur certains points, lesquels, en 1921, en ce qui concerne la c6te

orientale, se limitaient rigoureuseinent un.seul, la station d&apos;Angmagssalik. Le Principe
de contiguit,6 a W condamn6 par les autorit6s les plus qualifi6es. Le Danemark a dft

lui-m6me d6clarer ostensiblement ne pas vouloir invoquer le Principe de la contiguit6
(R6plique, PP. 747-749); le consultant du Danernark a, lui aussi, fait des d6clarations,

t ostensibles, dans le rn sens (avis consultatif, sub § 7). 11 ne saurait 6tre

question pour le Danemark de revenir d&apos;une fagon plus ou moins d6tourn6e sur cette con-

damnation.

41) Treaty Series No. 25 (1930 Cmd. 3875.
42) New York Times vom. 12. januar 1931, S. 39.
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See nicht durch einen Breitengrad bestimmt ist, sondern durch die Küste

des Kontinents, so wird doch einerseits das ganze südlich dieser Küste

gelegene Gebiet bis zum Pol beansprucht und andererseits offen gelassen,
wie weit die norwegischen Rechte nach der See zu ausgedehnt werden.

Der Hinweis auf die Haltung der britischen Regierung in der Denkschrift

des norwegischen Außenministers 43) zeigt, daß Norwegen das Sektor-

prinzip jedenfalls auch bezüglich der offenen Seegebiete vor der &apos;Küste

nicht ablehnt. Aus der geographischen Abgrenzung des Gebiets kann man

jedenfalls nicht ohne weiteres, wie Isachsen 44) das tut, das Gegenteil
entnehmen.

ii.

Mit der Erklärung vom 14- Januar 1939 hat Norwegen mit seiner

bisherigen Praxis in der Antarktis gebrochen und sich in Gegensatz zu

den bisher von ihm vertretenen Rechtsauffassungen gestellt. Es erhebt

sich nunmehr die Frage, ob das neue norwegische Vorgehen etwa mit

dem Verhalten der übrigen Staaten in Einklang steht und seinen Grund

in dem Bestreben hat, die eigene Haltung der der anderen Staaten anzu-

passen, die ihrerseits Gebietsansprüche in der Antarktis erhoben haben.

Ein Überblick über die Praxis dieser anderen Staaten zeigt indessen keine

einheitliche Rechtsauffassung.
i. Was Großbritannien anlangt, den einzigen Staat, der, von Nor-

wegen abgesehen, wiederholt Souveränitätsrechte in der Antarktis in

Anspruch genommen hat, so ist festzustellen, daß seine Haltung hin-

sichtlich des Erwerbs antarktischer Gebiete in sich selbst uneinheitlich

ist. Anfänglich hat Großbritannien auf die Angabe eines völkerrechtlichen

Erwerbstitels überhaupt verzichtet und ist offenbar von der Anschauung
ausgegangen, daß die Gültigkeit des Gebietserwerbs nur davon abhinge,
daß er in staatsrechtlich gültiger Form erfolge.

a) Mit der Begründung:
))Whereas the groups of islands known as South Georgia, the South

Orkneys, the South Shetlands, and the Sandwich Islands, and the

43) ))Une question qui peut avoir de l&apos;importance lorsqu&apos;il s&apos;agit de la libert6 de

se livrer ;k la pkhe, est celle de savoir jusqu&apos;ä quelle distance en mer s&apos; la limite de

la souverainet6. Cette question se trouve toutefois encore quelque peu dans findkision.

11 a 6t6 soutenu que la limite des glaces dans l&apos;Oe6an Antarctique devait consid6r6e

comme frontiAre. La Grande-Bretagne et les deux Dominions britanniques qui ont

occup6 des territoires dans ces parages ont, eng trac leur frontiere le long du 6oo

de Latitude. Ce qu&apos;implique cette mesure quant au droit ä la souverainet6 ne semble pas

tout-ä-fait elair; mais le fait est que la p8che norv6gienne de la baleine fut frapp6e, pen-

dant quelques ann d&apos;un droit ä l&apos;int6rieur de cette fronti

Etant donn6 que des questions de cette nature au sujet de la frontiere, demeurent

encore ouvertes, il pourrait etre fort d6sirable pour l&apos;activit6 de peche norv6gienne dans

ces eaux, que la Norvege soit maltre d&apos;une large bande du continent et de la mer contigue.,x

44) A. a. 0. S. 78.
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territory known as Graham&apos;s Land, situated in the South Atlantic
Ocean to the south of the 5oth parallel of south latitude, and lying between
the:2oth and the 8oth degrees of west longitude, are part of Our Dominions,
and it is expedient that provision should be made for their government as

Dependencies of Our Colony of the Falkland Islands((

erklärten die Letters Patent VOM :2j. jUli J908 45) diese Gebiete zu De-

pendencies der Kolonie der Falklandinseln und den jeweiligen Gouver-

neur der Kolonie zum Gouverneur der Dependencies mit grundsätzlich
gleichen Befugnissen. Ferner setzten die Letters Patent einen Executive

Council, der aus den jeweiligen Mitgliedern des Executive Council der

Kolonie bestehen sollte, mit der entsprechendenZuständigkeit ein, während
sie bei der Gesetzgebung die Mitwirkung des Legislative Council der Kolonie

selbstvorsahen. AlsausreichendeRechtsgrundlagefürdieseBestimmungen
hinsichtlich von Gebieten, die &apos;bisher als herrenlos gegolten hatten 46),
wurde offenbar die Colonial Boundaries Act, 1895 47), angesehen, die die

Änderung der Grenzen einer Kronkolonie durch Order in Council oder

Letters Patent als wirksam anerkennt. Bei Erlaß der Letters Patent

wurden völkerrechtliche Erwägungen anscheinend nicht einmal in der

Richtung angestellt, ob die beabsichtigte Grenzziehung nicht in un-

zweifelhaft bestehende Souveränitätsrechte anderer Staaten eingreife.
Da der 50&apos; südlicher Breite, der zwischen dem :2oo und 8oo westlicher

Länge die nördliche Grenze des von den Letters Patent betroffenen

Gebietes darstellt, Patagonien, also argentinisches und chilenisches Ge-

biet, durchschneidet, liegt der Gedanke nahe, daß auch die der Südspitze
des südamerikanischen Kontinents vorgelagerten Inseln ohne Rücksicht
auf ihre Zugehörigkeit zu Argentinien oder Chile von Großbritannien

beansprucht wurden. Dieser Umstand hat wahrscheinlich zu einem Noten-
wechsel Großbritanniens mit Argentinien und Chile geführt 48), über
den sich Genaueres indessen nicht feststellen läßt. jedenfalls wurde durch

Letters Patent vom 28. März 1917 49) das Gebiet der Falkland Islands

Dependencies so abgegrenzt, daß Südpatagonien und Feuerland außer-
halb des beanspruchten Gebietes gelassen wurden. Dabei blieben aller-

dings auch die eigentlichen Falklandinseln außerhalb des neu umgrenzten
Gebietes, eine Tatsache, die anscheinend staatsrechtliche Bedenken

gegen die Gültigkeit der neuen Letters Patent nicht hervorgerufen hat,
obwohl die Falkland Islands Dependencies jetzt kaum noch als Er-

weiterung der Grenzen der Kolonie der Falklandinseln angesehen wer-

45) St.R. &amp; 0 z9o8, S- 1042.

46) Vgl. Ba I c h, The Arctic and Antarctic Regions and the Law of Nations, American

journal of Internat. Law igio, S. 268.

47) 38 &amp; 59 V- c- 34.
48) Vgl. Hayes, Antarctica, London 1928, S. 358.
49) St.R. &amp; 0. 1917, S 1135.
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den können. Ein völkerrechtlicher Erwerbstitel ist auch nachträglich
hinsichtlich der Falkland Islands Dependencies nicht angeführt worden.

b) Die britische Regierung hatte schon im Jahre 1913 gewisse Ho-

heitsrechte im Roß7Meer in Anspruch genommen und auch insoweit

durchgesetzt, als sie zwei norwegischen Walfangunternehmen das Recht

erteilt hatte, dort Walfang zu betreiben, und zwar gegen eine bestimmte,
nach der Menge des gewonnenen Walöles zu berechnende Abgabe 50).
Die völkerrechtliche Grundlage dieser Hoheitsansprüche ist unklar.

Auch die britische Order in Council vom 30- Juli 19235&quot;), die eine Verwal-

tung der sog. Ross Dependency einsetzt, begnügt sich ebenfalls damit,
ihre staatsrechtliche Gültigkeit nachzuweisen. Sie beruft sich auf die

British Settlements Act, 1887 5&apos;), wonach
#it shall be lawful for Her Majesty the Queen in.Council from time

to time to establish all such laws and institutions, and constitute such
courts and officers, and make such provisions and regulations for the

proceedings in the said courts and for the administration of justice,
as may appear to Her Majesty in Council to be necessary for the

peace, order, and good government of Her Majesty&apos;s subjects and others
within any British settlement.((

Die Anwendung der Settlements Act von 1887 wird auf die Behaup-
tung gestfitzt, da13

Ahe coasts of the Ross Sea, with the islands and territories adjacent
thereto, between the 16oth degree of East Longitude and the 15oth degree
of West Longitude, which are situated south of the 6oth degree of South

Latitude, are a British settlement within the meaning of the said Act.((

Inwiefern von einem #British settlement# im Sinne dieses Gesetzes ge-

sprochen werden kann, ist unerfindlich. British settlement bedeutet nach

Section 6 des Gesetzes

#any British possession which has not been acquired by cession or

conquest, and is not for the time being within the jurisdiction of the

Legislature, constituted otherwise than by virtue of this Act or of any
Act repealed by this Act, of any British possession.#
Man kann nach dem Titel des Gesetzes 52) zweifeln, ob noch ein

besonderer Regierungsakt notwendig ist, damit eine Niederlassung
britischer Staatsangehöriger eine possession of Her Majesty wird.

jedenfalls ist Voraussetzung für possession und settlement, daß britische

Untertanen ))have resorted to and settled in, and may hereafter resort

to and settle in, divers places where there is no civilized government#.
Von einer Niederlassung im Sinne dieses Gesetzes dürfte in diesem

50) Vgl. Charteris, Australasian Claims in Antarctica, journal of Comparative
Legislation and International Law 1929, S. 228.

50a) St. R. &amp; 0. 1923, S- 712.

59 50 &amp; 51 V- c. 54.

52) ))An Act to enable Her Majesty to provide for the Government of Her Possessions

acquired by Settlement.(i
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Falle schon aus klimatischen Gründen. keine Rede sein können. Der ge-
legentliche Aufenthalt von Schiffen in dem Ross-Meer kann nicht als

settlemente im Sinne dieses Gesetzes aufgefaßt werden.

Die Order in Council vom 30. Juli 1923 bestimmt zum Gouverneur
der Ross Dependency, deren Umfang entsprechend der oben angegebenen
Präambel begrenzt wird, den jeweiligen Generalgouverneur des Do-
minion of New Zealand und legt dessen Kompetenzen näher fest. Von

sVerordnungsbefugnis hat dieser bereits 1923 Gebrauch gemacht 53)-.
Am 4. November 1926 ergingen die Ross Dependency Whaling Regu-
lations 54), die unter Berufung auf die Order in Council vom 30. Juli 1923
die New Zealand Fisheries Amendment Act von 1912 mit einigen Ande-

rungen auf die Ross Dependency für anwendbar und den Walfang in

der Ross Dependency ohne Lizenz für strafbar erklärten, ebenso die

Benutzung einer schwimmenden Walkocherei, ferner Strafen festsetzten
fürVerstöße gegen die Bedingungen der Lizenz und Nichteinhaltung der
Vorschriften für die Verarbeitung gefangener Wale. Auch für die Folge-
zeit ist für die Ross Dependency ein völkerrechtlicher Erwerbstitel in
keinem offiziellen Dokument angegeben. Weder im Falle der Falkland
Islands Dependencies noch im Falle der Ross Dependency hat Groß-

britannien, soweit festzustellen ist, es für nötig gehalten, seine An-

sprüche anderen Staaten zu notifizieren.

c) Eine Wende in der britischen Praxis tritt erst auf der Reichs-
konferenz von 1926 in Erscheinung, die sich, in erster Linie auf Anregung
Australiens, mit dem Problem der Antarktis befaßte 55). Es heißt in
dem offiziellen Bericht über die Konferenz 56) unter Nr. XI, British

Policy in the Antarctic&lt;(:

#The question of Antarctic exploration was discussed between re-

presentatives of the Governments interested. There are certain areas

in these regions to which a British title already exists by virtue of dis-

covery. These areas include:-

(i.) The outlying part of Coats Land, viz., the portion not comprised
within the Falkland Islands Dependencies.

(ii.) Enderby Land.

(iii.) Kemp Land.

(iv.) Queen Mary Land.

(v.) The area which lies to the west of Ad6lie Land and which on

its discovery by the Australian Antarctic Expedition in 1912 was de-
nominated Wilkes Land.&apos;

(vi.) King George V. Land.

(vii.) Oates Land.

53) Vgl. New Zealand Official Gazette 1923, S. 2815.
54) Charteris, a. a. 0. S. 229.

55) David Hunter Miller, Political Rights in the Polar Regions, in ))Problems
of Polar Research# (Amer. Geog. Soc., Spec. Publ. NO 7), New York 1928, S. 247.

56) Summary of Proceedings, Cmd. 2768, S. 33.
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The representatives of the Governments concerned studied the in-

formation available concerning these areas with special reference to their

possible utilisation for further developing exploration and scientific

research in the Antarctic regions.#
Hier wird also ein britischer Souveränitätsanspruch auf Entdeckung

gestützt, aber ohne daß diese für die einzelnen angeführten Küstenstriche

(les antarktischen Festlandes belegt würde. Auch ist nicht deutlich, ob

sich der britische, auf Entdeckung gestützte Souveränitätsanspruch
nur auf bestimmte Küstengebiete des antarktischen Kontinents oder

auch auf größ&apos;ere Festlandteile, die hinter den entdeckten Küstenstrichen

liegen, erstreckt 57). jedenfalls wird nicht aus der Entdeckung einzelner

Teile der Küste ein Anspruch auf den gan z en Küstenstreifen hergeleitet.
Die britische Regierung hat es nicht für notwendig gehalten, diesen

Souveränitätsanspruch sogleich anderen Staaten gegenüber geltend zu

machen. Dies ergibt sich daraus, daß erst am 17. November 1928 der

britische Botschafter in Washington aus Anlaß der geplanten Byrd-
Expedition den oben angeführten Text als Anlage zu einer Note der

amerikanischen Regierung offiziell zur Kenntnis gebracht hat. Die ameri-

kanische Regierung ist zunächst auf diese Mitteilung überhaupt nicht

üingegangen, da sie diese als rein informatorischer Natur ansah, und

hat erst aM 29. November 1929 den Empfang der Mitteilung bestätigt,
ohne dazu Stellung zu nehmen 58).

Mit Norwegen scheint aus Anlaß des Streites über die Bouvet-Insel

,eine Verständigung über die britischen Ansprüche dahin zustande-
gekommen zu sein, daß die norwegische Regierung sich verpflichtete,
kein Land zu okkupieren, das innerhalb der auf der Reichskonferenz

1926 erwähnten Landstriche liegt 59). Darauf dürfte sich die oben wieder-

gegebene Stelle aus der Denkschrift des norwegischen Außenministers

Vom 14. Januar 1939 beziehen.

Die auf der Reichskonferenz von 1926 erhobenen Souveränitäts-

ansprüche fanden erst 1933 ihre staatsrechtliche Form.

Die britische Order in Council placing certain Territory in the Ant-

arctic Seas under the Authority of the Commonwealth of Australia vom

7. Februar 1933 6) stellt indessen nicht nur die in Ziffer II-VII des

Berichts der Reichskonferenz genannten Gebiete, sondern alles südlich

(les 6o. Breitengrades und zwischen 45&apos; und 16oo östlicher Länge ge-

legene Festland nebst allen Inseln mit Ausnahme von Ad6lie-Land unter

die Australiens, da die Präambel von der Feststellung
ausgeht:

57) Letzteres meint David Hunter Miller, National Rights in the Antarctic. Foreign
Affairs, Bd. V, S. 5o8.

58) United States Daily vOm 30. Nov. 11929, S. 3-

59) Vgl. Isachsen, a. a. 0. S. 73f74.
60) St.R. &amp; 0. 1933, App. S. 2o89.

http://www.zaoerv.de
© 1939/40, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


Souveränitätsrechte in der Antarktis 235

#That part of the territory in the Antarctic Seas which comprises
all the islands and territories other than Ad6lie Land situated south of

the 6oth degree of South Latitude and lying between the 16oth degree
of East Longitude and the 45th degree of East Longitude is territory
over which His Majesty has sovereign rights.((
Worauf diese sovereign rights beruhen, wird nicht angegeben.

Der von der Reichskonferenz 1926 festgestellte title of discoverybezog
sich nur auf einige, allerdings nicht genau umgrenzte Gebiete innerhalb

des nunmehr in Anspruch genommenen Sektors.

*Wie sich aus einer Erklärung des australischen Ministerpräsidenten
vom Januar 1928 61) ergibt, war sich auch die australische Regierung
über die Unsicherheit der Rechtslage nicht im unklaren. Sie hat in der

Folge versucht, durch eine Expedition unter Leitung von Sir Douglas
Mawson eine festere Basis für die australischen Ansprüche zu schaffen 62).
Die Ergebnisse dieser Expedition dienten dann auch mit zur Begründung
des 1933 proklamierten Souveränitätsanspruchs, wie sich aus einem

Memorandum der australischen Regierung vom Juni 1933 zur Begrün-
dung der Australian Antarctic Territory Acceptance Bill ergibt. An-

scheinend hat Großbritannien es für angebracht gehalten, die Order

in Council auch anderen Staaten zu notifizieren; mit Sicherheit läßt sich

nur sagen, daß sie Norwegen mitgeteilt und Deutschland nicht mitgeteilt
worden ist.

Norwegen, das in der Order in Council eine Beeinträchtigung seiner

Interessen in diesem Gebiet sah, hat dieselbe nicht widerspruchslos hin-

genommen. Über seine diesbezüglichen Verhandlungen mit der britischen

Regierung finden sich -erstmalig Angaben bei Isachsen 63). Auf ein

Memorandum der norwegischen Regierung, das am 26. Januar 1934 von

dem norwegischen Gesandten dem britischen Außenamt übergeben wurde
und in dem unter anderem die Möglichkeit, das Gebiet zwischen Enderby-
Land und Coats-Land der norwegischen Souveränität zu unterstellen,
berührt worden war, antwortete die britische Regierung in einer Note

vom 23. Oktober 1934, in der sie die besonderen norwegischen Interessen

in der Antarktis anerkannte und außerdem die Versicherung wiederholte,
.daß sie keine Ansprüche auf das Gebiet zwischen dem Australischen Sek-

tor und der Ostgrenze von Coats-Land erheben werde. In einem weiteren

Memorandum vom 15. November desselben Jahres stellte die britische

Regierung fest, daß sie ihren Anspruch auf die Falkland Islands De-

pendencies, die Ross Dependency und den Australischen Sektor als un-

.angreifbar ansähe und keinerlei Ansprüche eines anderen Landes in

diesen Gebieten anerkennen könne. Gleichzeitig wurde ausdrücklich

6x) The Times vom 23. Januar 1928, S. II.

62) Vgl. die Regierungserklärung im House of Representatives VOM 2 1. Februar 1929,

Joumal of the Parliaments of the Empire, Vol. X, No. 1 (1929), S. 353.

63) A. a. 0. S- 74f.
Z. ausl. öff. Recht u. Völkerr. Bd. IX. 17
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darauf hingewiesen, daß bisher keine Ansprüche in dem westlich des.

Australischen Sektors liegenden Gebiet von irgendeinem anderen Lande

erhoben worden seien.
Im Anschluß an die britische Order in Council erging am T3. Juni

ein australisches Bundesgesetz, die Australian Antarctic Territory
Acceptance Act 1933 64), die das genannte Gebiet übernahm und die Be-

fugnisse des Generalgouverneurs des Commonwealth of Australia in

bezug auf dieses &apos;Gebiet festlegte.
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Order in Council vom 7. Februar

1933 war nach ihrem Schlußabsatz durch eine Proklamation des General-

gouverneurs der Commonwealth of Australia zu bestimmen. Es vergingen
mehr als drei Jahre, bis aM 24. August 1936 diese Proklamation erging,
die dieses Datlim als Tag des Inkrafttretens der Order in Council fest-

legte 65).
d) Die Reichskonferenz von 1937 hat sich erneut mit Fragen der

Antarktis befaßt. Obwohl in dem Summary of Proceedings dieser Kon-
ferenZ 66) nur hinsichtlich der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen

Zusammenarbeit Australiens, Neuseelands und Südafrikas mit Groß-
britannien in der Antarktis bestimmte Empfehlungen gegeben werden,
scheint doch der Bericht des unter Leitung von Mr. Casey stehenden.

Komitees, der von der Reichskonferenz angenommen wurde 67), auch

Fragen der Abgrenzung antarktischer Gebiete behandelt zu haben. Eine.
Londoner Meldung der New York TimeS 68) berichtet von der Absicht

Großbritanniens, seine Souveränitätsrechte in der Antarktis weiter aus-

zudehnen, und weist auf die Konflikte hin, die sich möglicherweise daraus.

ergeben könnten.

2. Auch die völkerrechtliche Grundlage des Anspruchs Frankreichs
auf Ad ist lange Zeit im Unklaren geblieben. Zwar soll nach

einer Angabe -von David Hunter Miller 69) die Unterstellung von Ad6lie-
Land unter die französische Souveränität schon im Jahre 1912 den Mäch-
ten notifiziert worden sein. jedoch ist darüber Genaues nicht festzustellen,.
insbesondere auch nicht über den Titel, auf den Frankreich damals diesen

Souveränitätsanspruch gründete, der angeblich igii und 1913 von der
britisc&quot;-4en Regierung stillschweigend anerkannt worden ist 70).

Erst nach dem Weltkriege beginnt Frankreich langsam aus seinem-

Souveränitätsanspruch praktische Folgerungen zu ziehen. Der Bericht

(14) Commonwealth Acts 1933, No. 8.

65) Commonwealth of Australia Gazette 1936, Nr. 70.

66) Cmd. 5482 S. 34.

67) The Times vom io. Juni 1937, S- 18-

68) New York Times vom ii. Juni 1937.

69) Political Rights in the Polar Regions, in Problems of Polar Research S. 248-
70) Vgl. das oben erwähnte Memorandum der australischen Regierung vom Juni

1933.
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des Kolonialministers zu demDrla peche, la chasse

et les droits miniers dans Farchipel des Crozet et la terre A&amp;lie ou Wilkes

VOM 27. März 1924 71) begründet die Notwendigkeit, die Rechte des

Staates über A&amp;lie- oder Wilkes-Land festzulegen, damit, daß ver-

schiedene Gesellschaften und Einzelpersonen beini Kolonialministerium

Anträge gestellt hätten, ihnen die wirtschaftlicheAusbeutung desCrozet-

Archipels zu gestatten. Art. i des Dekrets behält die Bergbaurechte,
das Jagd- und das Fischereirecht den französischen Staatsangehörigen
vor 72). Wie sich aus dem Art. 3 73) des Dekrets ergibt, stellt es nur eine

vorläufige Maßnahme dar. Es folgte aM 21. November 1924 ein weiteres

Dekret 74), das u. a. auch Ad6lie-Land dem Generalgouverneur von Ma-

dagaskar verwaltungsrechtlich unterstellt. Daß vorher eine Verwaltung
dort nicht bestand, die als eine effektive Ausübung der Souveränität

hätte angesehen werden können, ergibt sich aus dem Bericht des Kolo-

nialministers zu dem Dekretentwurf 75):
Ces lointaines parties de notre domaine colonial n&apos;avaient fait

jusqu&apos;ici l&apos;objet d&apos;aucune organisation administrative permanente. Dans

l&apos;ignorance oü l&apos;on fut longtemps de la valeur 6conomique de ces terres

inhabit situ6es ä F&amp;art des grandes routes maritimes, il n&apos;avait point
paru indispensable, en effet, de confirmer, par Utablissement d&apos;une
autorit effective, les droits de souverainet que, de longue date, la France
s&apos;6tait acquis sur les archipels et sur les parties du continent antarctique
reconnues par nos navigateurs.
Die Notwendigkeit * der Verwaltungsorganisation wird folgender-

maßen begründet:
En vue d&apos;exercer sur Fexploitation de ces richesses nationales le

contröle effectif et suivi qui s&apos;impose, il a paru nkessaire de potirvoir
ä Forganisation administrative de ces iles et terres australes, et d&apos;envi-

sager, ä cet effet, leur rattachement ä un gouvernement colonial &amp;jä
constitu6; celui de Madagascar m&apos;a sernbM naturellement d6signe, par
la situation gAographique de cette colonie et par les moyens daction
dont il peut disposer pour asiurer l&apos;autorit souveraine de la France sur

cette partie de notre domaine colonial.

71) journal OffiCiel 29 mars 1924; Reeueil de Ugislation, de Doctrine et de juris-
prudence Coloniales 1924, T. XXVII, P. 251-

72) Art. i: *Dans Farchipel des Crozet et sur la terre AdHie ou Wilkes, les droits

miniers, le droit de chasse et le droit de peche dans les eaux territoriales sontr

aux Fran
73) Art- 3: iLes Mais d&apos;application des dispositions du pr6sent ddcret feront Fobjet

de r6glements iilt
74) D6cret Rattachant les iles Saint-Paul et Amsterdam, les archipels Kerguelen et

Crozet et la terre AUlie au gouvernement g6n de Madagascar (journ. Off. 27 nov.

1924, Recueil de L6gislation, de Doctrine et de jurisprudence Coloniales 1925, T. XXVIII,

p. 95; Rec. gen. de jurisprudence, de Doctrine et de Ugisl. colon. et maritimes (Penant)
1925, VOL XXXIV, 3me partie p. 83).

75) Vgl. die vorige Anmerkung.
17*
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Durch ein weiteres Dekret vom 30. Dezember 1924 76) wird u. a.

in AdAie-Land die Jagd auf Seesäugetiere und Seevögel französischen

Staatsangehörigen unter bestimmten Bedingungen bezüglich der Ver-

arbeitung der Säugetiere gestattet 77).
Bei diesen Dekreten und den dazu gehörenden Berichten des Ko-

lonialministers wird der Erwerbstitel noch nicht angegeben. Erst 1938
hat sich Frankreich veranlaßt gesehen, offenbar um Ansprüchen Austra-
lienS 78) oder anderer Staaten entgegenzutreten, sich auf einen völker-
rechtlichen Erwerbstitel für A.Mie-Land zu berufen. In dem. Bericht
des Außenministers und des Kolonialministers vom i. April 1938 79)
heißt es:

Nous avons l&apos;honneur de soumettre ä votre haute sanction un

projet de d6cret confirmant nos droits de souverainet6 sur une r6gion
antarctique dite la Terre Ad6lie dont les iles et territoires sont situ6s
au Sud du 6o 0 paralMle de latitude Sud et entre les 136e et 142em
de longitude Est de Greenwich.

Cette lointaine partie de notre domaine colonial avait rattach
administrativement au gouvernementg de Madagascar comme les
iles Saint-Paul et Amsterdam, l&apos;Archipel des Kerguelen et Crozet, par
d6cret du 21 novembre 1924.

Il nous est apparu qu&apos;il v avait lieu, en vue d&apos; toute difficult
que nos droits de souveraine sur la Terre Ad6lie fussentd
prCes droits remontent aU 21 janvier 1840, date ä Iaquelle Famiral
Dumont d&apos;Urville, commandant une exp6dition frangaise compos6e de
deux unit6s de la marine nationale, l&apos;Astrolabe et le Zilie, descendit ä
terre et prit possession, au nom de la France, de cette zone du continent
antarctique.

Nous vous serions, en cons6quence, reconnaissants de vouloir bien
rev de votre signature le projet de &amp;cret ci-joint, qui Mimite d&apos;une

fa precise les droits de souverainet6 de la France dans cette partie
de la zone polaire australe.

Ob die Angabe, daß der Admiral d&apos;Urville in Ad6lie-Land gelandet
sei und dasselbe für Frankreich okkupiert habe, zutrifft, ist zweifelhaft 8o).

76) journal Officiel Ig25, S. 211.

77) Art- 4.

78) Bezeichnend die Bemerkung von McK i t t e r i ck (The Validity of Territorial and

otherC in Polar Regions. journal of Comp. Legislation and International Law 1939,
S. go), daß Ad6lie-Land von Australien, weil in den australischen Sektor fallend, als

Territorium der britischen Krone angesehen werde.

79) Bulletin Officiel du Minist des Colonies, No. 4 (Avril 1938), P. 329.

,90) Vgl. die Angaben bei j u 1 i e n, Madagascar et ses1)Paris 1926, S. 88:

En 1840, Dumont d&apos;Urville s&apos;enfon vers le Udale austral dans l&apos;espoir d&apos;atteindre

le pöle magn6tiquem d6couvrit, au sud, une terre ferme aux cötes presque in-

abordables et hautes de i.ooo metres qu&apos;il suivit durant io degr6s ä l&apos;ouest mais oü il

ne d6barqua pas. 11 l&apos;appela Terre AdMie. Rev6tue de glaces et de frimas, cette terre,
comme les pr6c pourrait un jour devenir uner de peche aux grands c6tac
produeteurs de graisst, d&apos;huile et de fourrures.
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Erst durch das auf Grund dieses Berichtes erlassene D6cret fixant

les limites des territoires fran de la r antarctique dite Terre

Ad6lie vom i.. April 1938 81) sind die Grenzen von Ad6lie-Land, die

bisher immer unbestimmt waren, festgelegt worden. Dabei hat Frank-

reich in Nachahmung des britischen Vorgehens seine Souveränität nicht

auf das eigentliche Adffie-Land beschränkt, sondern einen Sektor für

sich in Anspruch genommen, der vom 136o bis zum 142&apos; östlicher Länge
reicht und nach Norden durch den 6oo südlicher Breite abgegrenzt
wird -82). Offenbar ist dieser Regelung eine Verständigung mit Großbritan-

nien vorausgegangen. Dafür spricht der britisch-französische Noten-

wechsel VOM 25. Oktober 1938 über die Regelung des Luftverkehrs in

den antarktischen Besitzungen beider Staaten, in dem auf ein französi-

sches Memorandum vom 5. März Bezug genommen wird. Die Note des

britischen Botschafters in Paris VOM 25. Oktober 1938, mit deren Inhalt

das französische Außenministerium am gleichen Tage sein Einverständnis

erklärte, lautet 83):
#M. le Ministre,
In their memorandum (Direction Politique) of the 5th March last,

the Ministry for Foreign Affairs were so good as to inform His Majesty&apos;s
Embassy that the Government of the Republic were prepared to re-

cognise the free right of passage of British Commonwealth aircraft over

Ad6lie Land on the understanding that reciprocal rights would be ac-

corded to French aircraft over British Commonwealth territories in the

Antarctic.
2. 1 have the honour to state that His Majesty&apos;s Governments

in the United Kingdom, the Commonwealth of Australia, and New Zea-
land accept an arrangement on the above-mentioned basis.

3. 1 have the honour to suggest that the present note and your
Excellency&apos;s acknowledgment thereof shall be regarded as placing the

understanding on record.#

Seitens anderer Staaten scheint eine Anerkennung der französischen

Souveränität überAd in dem durch das Dekret vom i. April
bestimmten Umfang bisher nicht erfolgt zu sein.

3. Die Haltung der Vereinigten Staaten war lange Zeit durch äußerste

Zurückhaltung, sowohl was die Gebietsansprüche anderer Staaten als

auch was die Geltendmachung von eigenen Ansprüchen auf Grund

amerikanischer Entdeckungen in der Antarktis anlangt, charakterisiert.
Die Politik der Vereinigten Staaten bezüglich der Antarktis fand ihren

Niederschlag in der Erklärung, die der damalige Staatssekretär Hughes
am 13- Mai 1924 abgegeben hatte 84):

81) Bulletin Officiel du Ministere des Colonies, No- 4 (avril 1938), P. 329-

82) Art. ier: Les iles et territoires situ6s au Sud du 6o1 parallAle de latitude Sud

et entre les 136e et 142e m6ridiens de longitude Est de Greenwich, rel,&amp;vent de la souve-

rainet6 fran
83) Treaty No- 73 (1938) Cmd. 5goo.

84) Abgedr. bei Charles Cheney Hyde, Acquisition of Sovereignty over Polar

Areas, Iowa Law Review, Vol. ig, 1933/34, S. 292, Anm. 14-
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)6o far as this Department is informed the exploration of parts of
the Antarctic Continent by American, Belgian, British, French, German,
Norwegian, Russian, Swedish, and other travelers has not been followed
by permanent settlement upon any part of the continent.

It is the understanding of this Department that the so-called Ross
Dependency of New Zealand has no permanent population. This part
of the Antarctic Continent lies immediately east of Wilkes Land.

It is likewise the understanding of this Department that the portion
of the so-called Dependency of the Falkland Islands upon the mainland
of the Antarctic Continent which is referred to as &quot;Graham&apos;s Land&quot; in
the British Letters Patent of July 21, 19o8, and of March 28, 1917, and
which was discovered by Captain N. B. Palmer in 182o-i82i and named
Palmer Land by the United States Geographic Board on November 6,
IqI2, has no permanent population, although it is understood that British
and other whalers use the shoal waters near shore in summer for anchorage.

It is the opinion of the Department that the discovery of lands un-

known to civilization, even when coupled with a formal taking of pos-
session, does not support a valid claim of sovereignty unless the discovery
is followed by an actual settlement of the discovered country. In the
absence of an act of Congress assertative in a domestic sense of dominion
over Wilkes Land this Department would be reluctant to declare that
the United States possessed a right of sovereignty over that territory.((

Diese Erklärung bestreitet zwar nicht ausdrücklich, aber doch im-

plicite die britischen Souveränitätsrechte in den Falkland Islands De-

pendencies und in der Ross Dependency, indem sie von der Feststellung
ausgeht, daß ständige Bewohner in diesen Teilen der Antarktis nicht
vorhanden seien, und erklärt, daß Entdeckung, selbst in Verbindung mit

einem formalenAkt der Besitzergreifung, zur Begründung von Souveräni-
tätsrechten nicht ausreiche, wenn nicht eine tatsächliche Niederlassung
in dem entdeckten Gebiet nachfolge. Der Schlußsatz der eben zitierten

Erklärung, der sich auf etwaige Ansprüche der Vereinigten Staaten selbst

bezieht, dürfte so auszulegen sein, daß das State Department von sich

aus überhaupt nicht amerikanische Souveränitätsrechte hinsichtlich
des von Amerikanern entdeckten Wilkes Land geltend machen wolle,
und daß es erst, falls durch ein Bundesgesetz Wilkes Land unter die
amerikanische Staatsboheit gestellt werden sollte, was nach Auffassung
des State Department nur staatsrechtliche Relevanz hätte, die Geltend-

machung etwaiger amerikanischer Souveranitätsansprüche anderen

Staaten gegenüber in Erwägung ziehen könne. Aus dem Zusammenhang
ergibt sich, daß das State Department auch in diesem Falle Schritte

gegenüber fremden Staaten nur dann unternehmen würde, wenn die
nach seiner Auffassung erforderlichen völkerrechtlichen Voraussetzungen
erfüllt wären.

Die bereits erwähnte, aus Anlaß der Byrd-Expedition dem State

Department überreichte britische Note vom 17. November 1928 war

zunächst unbeantwortet geblieben, obwohl darin der amerikanischen
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Expedition der Beistand der britischen Beh in der Ross Dependency
-und den Falkland Islands Dependencies angeboten worden war. Dies

Verhalten des State Department stand mit der Hughes-Erklärung durch-

aus im Einklang, die die Souveränitätsrechte Großbritanniens über diese

Gebiete ablehnte. Es entsprach auch der bisherigen Haltung der Ver-

,einigten Staaten, daß von dem gleichzeitig mitgeteilten Auszug aus dem

Bericht der britischen Reichskonferenz von 1926 keine Notiz genommen

wurde, da dort bezüglich weiteren Gebiets ein britischer Anspruch nur

auf Entdeckung gestützt worden war. Auch die weitreichenden Ergeb-
nisse der Byrd-Expedition von 1928/29, über die Byrd dem Navy De-

partment einen eingehenden Bericht erstattete 85), haben die Vereinigten
Staaten nicht zu einer Änderung ihrer Haltung veranlaßt. Am 15. März

1930 stellte der stellvertretende Staatssekretär Joseph P. Cotton 86)
fest, daß die Haltung der Vereinigten Staaten durch eine Erklärung des

Admirals Byrd. über Inanspruchnahme oder Nichtinanspruchnahme des

von ihm enideckten Gebietes für die Vereinigten Staaten nicht geändert
-werde. Für die Vereinigten Staaten sei eine derartige Erklärung unver-

bindlich. Diese amtliche Feststellung wurde getroffen, obwohl die Ex-

pedition dieses ehemaligen Seeoffiziers keinen rein privaten -Charakter

trug. Offenbar war aber Byrd im Gegensatz etwa zu den. norwegischen
Expeditionsleitern nicht ausdrücklich zur Okkupation von Gebieten

ermächtigt worden.

Eine Resolution des Senators- Tydings 87), die am I. Juli 1930 im

Senat eingebracht wurde, hatte zum Zweck, das State Department be-

züglich der Geltendmachung von Ansprüchen auf den antarktischen

Kontinent zu einem aktiven Vorgehen zu veranlassen. Anknüpfend an

die oben wiedergegebene Erklärung von Hughes versuchte Tydings, die

amerikanische Exekutive durch ein Gesetz in dieser Richtung festzu-

85) The United States Daily vorn 29. jUni 1929.

86) The United States Daily vorn 17. MArz 1930, S- 3.

87) Text: The United States Daily VOM 2. Juli 1930:

#Whereas certain hitherto unknown areas of land in the south polar region have

been discovered and explored by Rear Admiral Richard E. Byrd;
Whereas the British government has notified the Department of State that various

areas in the Antarctic, which comprise almost the entire south polar cap, are claimed as

British territory;
Whereas the regions claimed by Great Britain include two areas originally discovered

by American naval officers as early as 182o and 1840;
Whereas the Department of State has not defined a policy for the United States

regarding American discoveries and explorations in the Antarctic, but has declared that

&quot;in the absence of an act of Congress&quot; it &quot;would be reluctant to declare that the United

States possessed a right of sovereignty over that territory&quot;; therefore, be it

Resolved, that the Senate of the United States does hereby authorize and direct the

President to lay claim to all areas in the Antarctic which have been discovered or explored
by American citizens. t
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legen und die Ansprüche aus amerikanischen Entdeckungen gegenüber
den von Großbritannien beanspruchten Gebieten zu sichern. Aus Anlaß

dieser Resolution verstand sich Staatssekretär Stimson am 2. Juli
desselben Jahres nur zu der Erklärung 88), daß er nicht für eine Aufgabe
berechtigter amerikanischer Interessen in der Antarktis sei, stellte aber

keinerlei Aktion des State Department zur Sicherung dieser Interessen

durch eine Maßnahme der Exekutive in Aussicht, sondern wies auf die

Notwendigkeit hin, zunächst einmal den Status zahlreicher Inseln, die

auf Grund des Guano-Gesetzes vom 18. August 1856 89) in das amerika-

nische Staatsgebiet einbezogen werden könnten, zu sichern.

Nach einer Mitteilung des State Department vom 7. August 1930 90)
hatte Norwegen in einer Note an die Vereinigten Staaten Vorbehalte

zugunsten künftiger norwegischer Ansprüche in der Antarktis angemeldet
und offenbar versucht, eine Erklärung des State Department herbeizu-

führen, daß es auf Grund der Forschungsreisen des Admirals Byrd keiner-

lei territoriale Ansprüche, jedenfalls nicht auf die Gebiete, die von Amund-

sen igii entdeckt worden seien, geltend machen würde. Die Note, die

nach den Angaben von Joerg 91) schon vom 15. April 1929 datiert,
erkldrt 9-2):

))My Government has instructed me to add that while it is not

its intention at the present time.to claim sovereignty to the territories
referred to above, it considers that the said discovery and annexation
constitute a valid basis for a claim of priority to acquire such territories
whenever the requirements of international law as to effective occupation
of a. new territory shall have been fulfilled.

Furthermore, as far as the sovereignty to Edward VII&apos;s Land in

the Antarctic regions is concerned, the Norwegian Government is of the

opinion that considerable weight should be laid upon the fact that the
said land or region was explored, mapped, and occupied in the name of

Norway by Mr. Prestrud and his companions, who, previous to anyone
else, in 1911, visited the region referred to on a -sledging expedition from

the Bay of Whales.((

Welche Antwort das State Department auf diese Note erteilt hat,
ist nicht bekannt. Obwohl der Senator Tydings bei diesem Anlaß erklärt

hatte, daß er seine Resolution in der nächsten Session des Kongresses
wieder aufnehmen werde, ist es zu einem Gesetzgebungsakt nicht ge-
kommen.

Im AnschluB an die oben erwdhnte Rundfunkrede des norwegischen
Gesandten Bachke vom ii. Januar 1931, der den norwegischen Rechts-

88) The United States Daily vOm 3. Juli 1930.

89) 11 Stat. at L. iig.

90) The United States Daily vom 8. August 1930.

91) W. L. G. Joerg, Brief History of Polar Exploration since the Introduction of

Flying (American Geographical Society Special Publication No. ii) New York 1930,

S. 34/35-
92) Joerg, a. a. 0.
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standpunkt noch einmal präzisiert hatte, wurde im State Department
erklärt 93), daß die Vereinigten Staaten keine Ansprüche aufgegeben
hätten, die sie bezüglich der Antarktis machen könnten:

#0n the other hand, it has made no claims. The Department merely
acknowledged a letter in which the British Government called the De-

partment&apos;s attention to the claim of the British Imperial Conference of

the largest section of the south polar cap.&lt;(

Die Ergebnisse einer neuen Expedition im Jahre 1934 veranlassten

Admiral Byrd, weiteres neu entdecktes Gebiet für die Vereinigten Staaten

in Anspruch zu nehmen, über dessen Ausdehnung er dem Präsidenten

am 24. November 1934 Bericht erstattete94). Zunächst wurde von den

Vereinigten Staaten offiziell nichts unternommen. Es scheint aber nach

einem Artikel von Professor Charles Cheney Hyde 95), daß die Ver-

einigten Staaten in der Folge allerdings anderen Mächten gegenüber
ihre etwaigen Ansprüche, die sie aus Entdeckungen amerikanischer

Forscher in der Antarktis herleiten könnten, sich vorbehalten haben.

Im Jahre 1936 hat der Kongreß den Präsidenten durch ein Gesetz.

vom 16. Juni 96) zur Verleihung einer Goldmedaille an den amerikanischen

Forscher Ellsworth ermächtigt, unter anderem

#for claiming on behalf of the United States approximately three hundred

and fifty thousand square miles of land- in Antarctica between the eighti-
eth and one hundred and twentieth meridians west of Greenwich, repre-

senting the last unclaimed territory in the world.&lt;(

Hier findet sich zum ersten Male, wenn auch nur indirekt, eine offi-

zielle Billigung eines von einem amerikanischen Forscher für die Ver-

einigten Staaten in der Antarktis erhobenen Anspruchs.
Im März 1938 wurde aus Anlaß der Unterstellung der Pazifischen

Inseln Kanton und Enderbury unter die amerikanische Staatshoheit

in einer Zeitungsmeldung berichtet 97), daß bezüglich der von Ameri-

kanern entdeckten antarktischen Gebiete die Souveränitätsansprüche
der Vereinigten Staaten in diplomatischen Noten den interessierten

Mächten, darunter Großbritannien, Deutschland, Rußland und Argen-
tinien mitgeteilt worden seien. Die deutsche Regierung hat eine Note

dieses Inhalts nicht erhalten. Gleichzeitig berichtete New York Times,
daß die ganze Frage des Gebietserwerbs in der Antarktis erneut überprüft
worden sei und zur Aufgabe des ursprünglichen Standpunkts, wie er von

Hughes formuliert worden war, geführt habe97a).

93) The United States Daily vom 13- Januar 1931.

94) New York Times vom 26. November 1934-

95) New York Times VOM 21. Februar 1936.
96 49 Stat. at L. 2324.&apos; 97) New York Times vom 6. März 1938.

97a). Über den neuen amtlichen Auftrag an Byrd vgl. The Times vom io. Juli

1939, S. II-
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4. Nach Pressemeldungen 98) sind nunmehr auch in Japan Stimmen

laut geworden, die sich für eine Durchsetzung japanischer Ansprüche
auf Grund von Entdeckungen einsetzen, die auf einer Expedition des

Leutnants Nobe Shirase im Jahre igi2 gemacht worden waren. Die

Expedition war an zwei Punkten des antarktischen Kontinents an Land

gegangen. Der Stützung des japanischen Anspruchs soll die Behauptung
dienen, Admiral Byrd habe 1935 die japanische Priorität anerkannt.
Von irgendwelchen offiziellen Schritten der japanischen Regierung ist
bisher nichts bekannt geworden.

Iii.

Der Überblick über die geschichtliche Entwicklung zeigt, daß die

Staaten in steigendem Maße. dazu übergegangen sind, ihre Gebietsan-

sprüche in der Antarktis auf einen völkerrechtlichen Erwerbstitel zu

gründen. Dies erklärt sich daraus, daß die Interessen -der verschiedenen

Staaten in der Antarktis erst allmählich und nacheinander in Erscheinung
traten, dann schnell an Bedeutung wuchsen und schließlich miteinander

in Konflikt gerieten. Es war daher verständlich, daß die Staaten versuch-

ten, den politischen Ansprüchen anderer Staaten einen erga omnes

wirkenden völkerrechtlichen Rechtstitel entgegenzuhalten. Charakte-

ristisch ist das Verhalten Großbritanniens. Für die zwei Letters Patent

bezüglich der Falkland Islands Dependencies von igo8 und 1917 bat es

einen völkerrechtlichen Titel überhaupt nicht angegeben und kein

Faktum angeführt, dem eine völkerrechtliche Bedeutung beizumessen

wäre. Es konnte dies tun, weil Interessen anderer Staaten an diesen

Gebieten - abgesehen von dem erwähnten Grenzkonflikt bezüglich
Patagonien und Feuerland - noch nicht in Erscheinung getreten waren,

Großbritannien also in diesem Raum nirgendwo auf Widerstand stieß.

Es konnte auch bei der Inanspruchnahme des Ross-Sektors annehmen,
die Angabe eines völkerrechtlichen Titels entbehren zu können, da die

norwegischen Walfanginteressenten schon vor der Order in Council sich

den Forderungen der britischen Regierung in diesem Gebiet gefügt
hatten und ein offizieller Einspruch Norwegens deshalb kaum zu erwarten

war. Als sich diese Erwartung aberin der* Folgezeit nicht bewahrheitete,
sah sich die britische Reichskonferenz von 1926 veranlaßt, nunmehr in

aller Form für andere Teile des antarktischen Kontinents als völkerrecht-
lichen Erwerbstitel die Entdeckung anzugeben. In ganz ähnlicher Weise
hat sich auch Frankreich erst auf einen Erwerbstitel aus Entdeckung
berufen, als sich aus seinen alten Ansprüchen aufAdein Interes-

senkonflikt mit Großbritannien bzw. Australien ergab. Eine weitere

Entwicklungsstufe bedeutet die neueste Aktion Norwegens, das, um

98) New York Times vom i. März 1939, S. 23; Neue Zürcher Zeitung vom 7. April
1939.
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seine Interessen anderen Staaten gegenüber sicherzustellen, sich vor-

sorglich auf einen angeblichen Völkerrechtstitel der Erforschung be-

rufen hat.

Dieses Verhalten der Staaten zeigt, daß nach ihrer Auffassung die

geographischen und klimatischen Verhältnisse der Antarktis nicht der-

artige sind, daß ein Erwerb von Souveränitätsrechten in diesen Ge-

bieten von vornherein als ausgeschlossen angesehen werden müßte, wie

dies z. B. noch Higgins im Jahre 19:24 99) behauptete.
Die Verschiedenheit der angeführten Titel zeigt auf der anderen

Seite, daß eine einheitliche Auffassung über die Voraussetzungen eines

solchen Gebietserwerbs nicht einmal unter den Staaten vorhanden ist,
die bisher Gebietsansprüche geltend gemacht haben.

Neben der effektiven Okkupation, wie sie bei der Bouvet-Insel und

der Peter L-Insel behauptet werden kann, wird als Erwerbstitel die Ent-

deckung und neuestens von norwegischer Seite die Erforschung angeführt.
Wenn Großbritannien es trotz des verstärkten Interessengegensatzes in

der Antarktis bisher nicht für notwendig gehalten hat, die Inanspruch-
nahme der Falkland Islands Dependencies und der Ross Dependency
nachträglich durch einen besonderen Erwerbstitel zu rechtfertigen, so

liegt der Gedanke nicht fern, daß es versuchen würde, im Falle eines

Konfliktes sich auf continuous and peaceful display of territorial sover-

eignty zu berufen 1-). Denn daß ein innerstaatlicher Akt, auch wenn

seine Rechtsgrundlage ein staatliches Gesetz ist, keinen gültigen inter-

nationalen Rechtstitel darstellt, bedarf keiner weiteren Ausführung.
Sollte Großbritannien trotzdem bei Erlaß der Letters Patent von igo8
wirklich geglaubt haben, seinen Gebietserwerb in dieser Weise völker-
rechtlich legitimieren zu können, so wäre allerdings die scharfe Kritik,
die das englische Vorgehen seinerzeit in der Literatur loi) gefunden hat,
schon aus diesem Grunde zu billigen.

99) In Hall, Treatise of International Law, 8. Aufl., S. 125, Anm., ebenso Reeves,
American Journal of International Law, 1934, S- 119-

100) Dafür spricht jedenfalls sein Bestreben, die norwegischen Interessen auf andere

Gebiete mit dem Hinweis darauf abzulenken, daß die öffentliche Meinung in England es für

die britische Regierung von vornherein unmöglich mache, etwaige Ansprüche irgendeines
anderen Staates in diesen Gegenden anzuerkennen. Vgl. Isachsen, a. a. 0. S. 75-

-) Vgl. Balch, a. a. 0. S. 268ff.; Hayes, a. a. 0. S. 364, der auf einen Artikel
in Law Magazine and Review, Vol. XXXVII, S- 326-28 Bezug nimmt, in dem es heiBt:

*Nor can we admit the right of Great Britain to annex huge slices of the Antarctic snow-

cap (though this is solid land) by simply saying that they are hers. The patent, issued in

iigo8 by the Crown, assuming in a lordly, and even pontifical, fashion to dispose of islands

and lands in the Antarctic Circle, is as i in intention as it is ungrammatical in ex-

pression. The Government has apparently drifted into its promulgation through a child-

like faith in the powers of the statute 58 and 59 Vict., c. 34, permitting it to alter the
boundaries of any Crown Colony One thing, however, the Government ought to re-

member, that no statute can be valid as against other nations. No statute can authorize
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Schließlich könnte angesichts der äußeren Abgrenzung der in An-

spruch genommenen Gebiete der Gedanke auftauchen, daß die Staaten

zum mindesten subsidiär sich auf das sogenannte Sektorprinzip zur

Rechtfertigung ihres Vorgehens beriefen.

i. Die Rechtsfragen des Erwerbs von herrenlosem Gebiet hat Max

Huber in meisterhafter und umfassender Weise in seinem Schiedsspruch
über die Insel Palmas oder Miangas vom 4. April 1928 o2,) untersucht

und klargestellt. In diesem Schiedsspruch, der auch für die spätere
Rechtsprechung grundlegend gewesen ist - so hat der Ständige Inter-

nationale Gerichtshof in seinem Urteil im norwegisch-dänischen Streit

über Ostgrönland vom 5. April 1933 ausdrücklich auf ihn Bezug ge-

nommen 103) - stellt Huber fest 104):
))Although municipal law, thanks to its complete judicial system,

is able to recognize abstract rights of property as existing apart from

any material display of them, it has none the less limited their effect

by the principles of prescription and the protection of possession. Inter-
national law, the structure of which is not based on any super-State
organisation, cannot be presumed to reduce a right such as territorial

sovereignty, with which almost all international relations are bound up,
to the category of a:h. abstract right, without concrete manifestations.((

Im*innerstaatlichen Recht kann also ein erga omnes wirkender

Erwerbstitel seine Rechtswirkung unabhängig von einer tatsächlichen

Ausübung der durch ihn verliehenen Rechte behalten, da der Staat für

Beachtung des formalen Titels sorgt. Die Grenze seiner Wirksamkeit

wird nur durch die Regeln über Besitzschutz und Verjährung gezogen.
Da das Völkerrecht abstrakte Rechte in diesem Sinne nicht kennt und

auch infolge des Fehlens einer der Staatsgewalt entsprechenden Kontroll-

instanz nicht kennen kann, ist für die Erhaltung von erga omnes

wirkenden Rechten immer effektive Rechtsausübung ausschlaggebend.
Daher kann einem formalen Erwerbstitel im Völkerrecht nicht dieselbe

Bedeutung wie im innerstaatlichen Recht zukommen 105); vielmehr muß

them to extend the colony of the Falkland Islands so as to include non-British islands and

continental land in the South Pacific The absurd pretensions of the Letters Patent of

jigo8 only provoke a smile.(( Vgl. ferner Miguel Cruchaga Tocornal, Nociones de

Derecho Internacional, 3. Aufl. Madrid 1923, S. 333; Hyde, a. a. 0. S. 291 f.; B6hmert,
Die Freiheit der Luftfahrt im Luftraum über dem nördlichen Polarmeer, Archiv für Luft-

recht Bd. VIII, S. 281.

102) Abgedruckt&apos; Diese Zeitschrift, Bd. I, Teil 2, 1929, S. I ff.

103) C. P. j. I. S6rie A/B No. 53, S. 45-

104) A. a. 0. S. 17-

1105) Daher sind auch die folgenden Ausführungen in dem Schiedsspruch des Königs
von Italien im französisch-mexikanischen Streit über die Souveränität über die Insel

Clipperton vom g. Februar 193 1, diese Zeitschrift Bd. III, Teil 2, S. 1 ff. (S. 5) anfechtbar:

)JI n&apos;y a aucun motif d&apos;estimer que la France ait ult6rieur-ement perdu son droit par

derelictio, puisqu&apos;elle n&apos;a jamais eu Vawimus d&apos;abandonner Nle, et le fait de n&apos;y avoir pas

exerc son autorit6 d&apos;une maniere positive n&apos;implique pas la dech6ance d&apos;une acquisition
d6jä Ufinitivement achev6e.
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ein originärer Erwerbstitel immer schon diejenigen Elemente enthalten,
die zur Aufrechterhaltung des Rechtes, das er verleiht, notwendig sind.

a) Dies zeigt sich bei der näheren Prüfung des Gebietserwerbs kraft

des Rechtstitels der Okkupation. Gerade das Erfordernis der Effektivität

der Okkupation wäre unverständlich, wenn man nicht Effektivität auch

für die Aufrechterhaltung des Rechts verlangte. Huber erklärt in dem

genannten Schiedsspruch -6) -

#The growing insistence with which international law, ever since
the middle of the 18th century, has demanded that the occupation shall
be effective would be inconceivable, if effectiveness were required only
for the act of acquisition and not equally for the maintenance of the right.((
Damit wird bei dem Gebietserwerb kraft effektiver Okkupation

dasselbe Maß der Entfaltung tatsächlicher Herrschaft verlangt wie bei

der Begründung territorialer Hoheitsrechte kraft ungestörten Besitzes.

Der Erwerbstitel der Okkupation bedeutet also nichts anderes als den

Beginn der auf die Dauer angelegten staatlichen Herrschaft, d. h. er be-

zeichnet den Zeitpunkt, in dem die Elemente dieser Herrschaft als vor-

handen dargetan werden können. Die Okkupation, die sich als mehr oder

minder formaler Akt der Besitzergreifung darstellt, hat lediglich die

Bedeutung, daß der Erwerber den genauen Zeitpunkt nachweisen kann,
von dem ab er die Respektierung seiner Rechte durch dritte Staaten

verlangen kann. Der Inhalt des Rechts, das sich auf diesen Erwerbstitel

gründet, ist aber nicht größer als der, den eine sukzessive Etablierung
der Staatsgewalt durch eine Reihe von Einzelakten gewährt. In diesem
Sinne dürfte auch die Äußerung von Anzilotti in seiner Opinion dissi-

dente zum Urteil des Ständigen Internationalen Gerichtshofs im Grön-
landstreit 107) zu verstehen sein:

C&apos;est j ouer sur les mots que de rechercher le titre dans la possession
et non dans Foccupation, car la possession d&apos;un territoire qui auparavant
n&apos;appartenait ni ä l&apos;Etat qui le poss ni ä un autre Etat quelconque,
n&apos;est autre chose que Foccupation vue dans un moment successif plutöt
que dans Facte initial.

Es ist daher auch dur*chaus gerechtfertigt, die Kriterien der Effek-

tivität für die Okkupation wie für continuous and peaceful display of

sovereigntv, die auch nach dem Palmas-Schiedsspruch io8) einem Er-

werbstitel&apos;gleichsteht, gemeinsam zu untersuchen.
Was die Erfordernisse der Effektivität anlangt, so muß man von

der modernen Auffassung vom Wesen der staatlichen Souveränität aus-

gehen, wie sie Huber in dem genannten Schiedsspruch*fol&quot;,endermaßen
formuliert hat 09):

io6) A. a. 0. S. 16/17.
107) A. a. 0. S. 84.
,08) A. a. 0. S. 16.

109) A. a. 0. S. 17.
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))Territorial sovereignty, as has already been said, involves the ex-

clusive right to display the activities of a State. This right has as corrollary
a duty: the obligation to protect within the territory the rights of other

States, in particular their right to integrity and inviolability in peace
and in war, together with the rights which each State may claim for its
nationals in foreign territory. Without manifesting its territorial sover-

eignty in a manner corresponding to circumstances, the State cannot
fulfil this duty. Territorial sovereignty cannot limit itself to its negative
side, i. e. to excluding the activities of other States; for it serves to divide
between nations the space upon which human activities are employed,
in order to assure them at all points the minimum of protection of which
international law is the guardian.#
Es kann also zur Begründung von Souveränitätsrechten ein Ver-

halten eines Staates nicht ausreichen, der sich darauf beschränkt, andere

Staaten und ihre Staatsangehörigen von einem Gebiete fernzuhalten.
Daher kann durch die bloße Kontrolle des Zugangs zu diesem Gebiet
keine Souveränität begründet werden.

Positives Erfordernis ist eine grundsätzlich kontinuierliche, aktuelle

Herrschaftsausübung. Die Anforderungen, die in zeitlicher und räum-

licher Hinsicht an die Intensität dieser Herrschaftsausübung zu stellen

sind, sind nach den Umständen jeweils verschieden. Auch hierfür kann

auf den Palmas-Schiedsspruch verwiesen werden 110):
Manifestations of territorial sovereignty assume, it is true, different

forms, according to conditions of time and place. Although continuous
in principle, sovereignty cannot be exercised in fact at every moment on

every point of a territory. The intermittence and discontinuity compatible
with the maintenance of the right necessarily differ according as in-
habited or uninhabited regions are involved, or regions enclosed within
territories in which sovereignty is uncontestably displayed or again re-

gions accessible from, for instance, the high seas.#

Was zunächst das Moment der Dauer der Herrschaftsausübung
anlangt, so wird man je nach den Umständen bald die Einrichtung und

dauernde Unterhaltung eines vollständigen Verwaltungsapparates in dem
Gebiet fordern müssen, bald die ständige Unterhaltung von Polizei-

posten oder die in einigermaßen regelmäßigen, größeren oder kleineren

Abständen erfolgende Entsendung staatlicher Kontrollorgane in dieses

Gebiet für ausreichend erachten können-). Bestimmend für das Maß

der hiernach zu stellenden Anforderungen sind die geographische Lage
des Gebietes im weitesten Sinne - alsoEntlegenheit, natürliche Grenzen

eine klimatischen Verhältnisse sowie der Umstand, ob es sich um
eine bewohnte oder unbewohnte, bewohnbare oder unbewohnbare Ge-

gend handelt, und schließlich die mehr oder minder große Einwirkungs-
möglichkeit anderer Staaten.

A. a. 0. S. 18.

Vgl. McKitterick, a. a. 0. S. 96.
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Man wird sich bei der Prüfung der Frage der Kontinuität der Herr-

schaftsausübung davor hüten müssen, aus Aussprüchen internationaler

Instanzen, die sich auf die Entscheidung eines konkreten Souveränitäts-

streites beschränken, allgemeine Regeln abzuleiten. Wenn der Ständige
Internationale Gerichtshof in dem erwähnten Grönlandurteil 112) be-

merkt, daß in vielen Fällen internationale Gerichte keine zahlreichen

Beweise der Ausübung von Hoheitsrechten gefordert haben, so ist dies.

richtig; es beruht darauf, daß es sich bei diesen Entscheidungen im

wesentlichen darum handelt, den relativ besseren Anspruch des einen

Streitteiles festzustellen, nicht aber objektive Kriterien dafür aufzu-

stellen wann die Ausübung von Hoheitsrechten in einem Gebiet eine

erga omnes wirkende Gebietshoheit begründet. Immer aber müssen

tatsächliche Herrschaftsakte auf dem Gebiete selbst gesetzt werden,
und niemals kann das Erfordernis der Effektivität hinsichtlich der Okku-

pation soweit eingeschränkt werden, daß sie sich zu einer symbolischen
Inbesitznahme verflüchtigt. Dasselbe gilt für die Effektivität der stän-.

digen und friedlichen Herrschaftsausübung 113):
#1f the claim to sovereignty is based on the continuous and peaceful

display of State authority, the fact of such display must be shown

precisely in relation to the disputed territory. It is not necessary that there
should be a special administration established in this territory; but it
cannot suffice for the territory to be attached to another by a legal
relation which is not recognized in international law as valid against
a State contesting this claim to sovereignty; what is essential in such a

case is the continuous and peaceful display of actual power in the con-

tested region.((
Auch in räumlicher Hinsicht ist eine gewisse Diskontinuität der

Herrschaft je nach den Umständen möglich. Es können sehr wohl Ge-.

bietsteile, in denen es nicht zur effektiven Herrschaftsausübung kommt,
als unter die Souveränität des Staates fallend angesehen werden, der

die politisch, strategisch oder wirtschaftlich bedeutendsten Zentren des

Gebietes in Besitz hat 114

Abzulehnen ist aber die Berufung auf den Grundsatz der Koptiguität
als konstitutiven Erwerbstitel. Die Gründe hierfür sind wiederum in dem

Palmas-Schiedsspruch prägnant zum Ausdruck gelangt 115):

112) A. a. 0. S- 46; vgl. Pairnas-Schiedsspruch, a. a. 0. S. 16.

113) Vgl. Palmas-Schiedsspruch, a. a. 0. S. 38.
Palmas-Schiedsspruch, a. a. 0. S. 36: #. in the exercise of territorial sover-

eignty there are necessarily- gaps, intermittence in time and discontinuity in space. This

phenomenon will be particularly noticeable in the case of colonial territories, partly un-

inhabited or as yet partly unsubdued. The fact that a State cannot prove display of

sovereignty as regards such a portion of territory cannot forthwith be interpreted as

showing that sovereignty is inexistent. Each case must be appreciated in accordance with

the particular circumstances.&lt;(

115) Vgl. Palmas- Schiedsspruch, a. a. 0. S. 35. Von der Heydte, Discovery,
Symbolic Annexation and Virtual Effectiveness in 1nternational Law, American journal
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*The principle of contiguity, in regard to islands, may not be out

of place when it is a question of allotting them to one State rather than

another, either by agreement between the Parties, or by a decision not

necessarily based on law; but as a rule establishing ipso jure the presump-
tion of sovereignty in favour of a particular State, this principle would

be in conflict with what has been said as to territorial sovereignty and

as to the necessary relation between the right to exclude other States

from a region and the duty to display therein the activities of a State.

Nor is this principle of contiguity admissible as a legal method of de-

ciding questions of territorial sovereignty; for it is wholly lacking in

precision and would in its application lead to arbitrary results.((

Mit dieser Auffassung steht das Grönland-Urteil des Ständigen
Internationalen Gerichtshofs nicht in Widerspruch. Wenn dieses zu dem

Ergebnis kommt, daß die Souveränität Dänemarks sich auch auf den

nicht kolonisierten Teil Grönlands erstreckt, so beruht dies nicht auf

einer Anerkennung des Kontiguitätsprinzips als eines Erwerbstitels,
sondern vielmehr auf der Feststellung, daß die Staaten den Herrschafts-

anspruch Dänemarks in vollem Umfange ausdrücklich oder stillschwei-

gend anerkannt hatten, wobei man freilich im Auge behalten muß1 daß

es auch in diesem Falle sich nur um die Feststellung des relativ besseren

Rechtstitels handelt.

Zur Begründung von Souveränitätsrechten durch Okkupation oder

dauernde friedliche Herrschaftsausübung bedarf es, da das Völkerrecht

entscheidend auf die Effektivität abstellt, einer Notifikation an dritte

Staaten nicht. Zudem fehlt ein ausdrücklicher Rechtssatz, der einen der-

artigen formalen Akt allgemein zur Bedingung für die völkerrechtliche

Wirksamkeit eines Gebietserwerbs erklärt 116). Insofern ist die Auf-

fassung der norwegischen Regierung 117), daß eine Notifikation des Okku-

pationsaktes völkerrechtlich geboten sei, unrichtig. Auf der anderen Seite

kann eine Notifikgtion nicht einen Ersatz für die fehlende Effektivität

der Okkupation oder Herrschaftsausübung darstellen. Die Notifikation

eines Gebietserwerbs kann allerdings unter Umständen eine Ausschluß-

wirkung herbeiführen, nämlich gegenüber dem Staat, dessen eigene
Ansprüche auf das Gebiet beeinträchtigt werden und der auf die formelle

Notifikation des Gebietserwerbs nicht in einer Weise reagiert, die erkennen

läßt, daß er seine Ansprüche aufrecht erhält.

Geht man von der modernen Auffassung vom Wesen der staatlichen

Souveränität aus, wie sie Huber im Palmas-Schiedsspruch dargelegt
hat, so ist selbstverständlich, daß auch in Polargebieten Souveränitäts-

of Int. Law 1935, S. 448ff., der den Versuch macht, die Geltung des Grundsatzes der

Kontiguität als völkerrechtlichen ErwerbstitL-1 nachzuweisen, geht auf diese entscheidende

Stelle des Schiedsspruches nicht ein. Gegen von der Heydte auch M c K i t t e r i c k,

a. a. 0. S. gi f.

116) Vgl. den Palmas-Schiedsspruch, a. a. 0. S. 52.

117) Vgl. oben S. 227.
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rechte nur nach den für den Gebietserwerb heute geltenden völker-

rechtlichen Normen erworben werden können. Es ist zwar im allgemeinen
richtig, daß sich diese Normen nicht gerade bei Landerwerb in der

Arktis oder Antarktis herausgebildet haben 118); daß sie aber nichts-

.destoweniger auch auf Fälle derartigen Gebietserwerbs zur Anwendung
kommen müssen, zeigt die Entscheidung des Ständigen Internationalen

Gerichtshofs im Grönlandstreit. Auch die norwegische Regierung hat,

wie ihr Verhalten beim Erwerb der Bouvet-Insel und der Peter 1.-Insel

beweist, anerkannt, daß diese Regeln auch für die Antarktis gelten.
b) Prüft man die verschiedenen Gebietsansprüche, die auf dem

antarktischen Kontinent geltend gemacht werden, auf ihre Rechtmäßig-
keit, so muß man feststellen, daß in keinem Falle die Voraussetzungen
für den Erwerb von Hoheitsrechten gemäß dem Grundsatz der effektiven

Okkupation erfüllt sind. Ein Indiz hierfür ist schon die Tatsache, daß

keiner der beteiligten Staaten sich zur Rechtfertigung seiner Ansprüche
auf den Erwerbstitel der Okkupation beruft. Aber auch hiervon abgesehen,
wird man bei objektiver Betrachtung der tatsächlichen Vorgänge, soweit

sie bekannt geworden sind, nirgends eine effektive Okkupation des ant-

arktischen Festlandes in dem gekennzeichneten Sinne feststellen können.

Das Verhalten der Staaten läßt es schon fraglich erscheinen, ob überhaupt
der animus zum Erwerb von Hoheitsrechten und zur Entfaltung einer

staatlichen Tätigkeit im Innern des Kontinents vorliegt. Die Absicht

scheint jedenfalls ursprünglich nicht einmal dahin gegangen zu sein,
andere Staaten von der Inbesitznahme und wirtschaftlichen Nutzung des

Festlandes auszuschließen, sondern von der Ausnutzung des in den

Küstengewässern vorhandenen Walreichtums. Ob die zu diesem nega-

tiven Zweck in den Küstengewässern faktisch ausgeübte Kontrolle

dazu ausreicht, ist durchaus zweifelhaft. Aber auch wenn dieser Kontrolle

die Absicht zugrunde läge, im positiven Sinne staatliche Hoheitsakte

.auf dem Festlande auszuüben, so würde sie, selbst wenn sie von gelegent-
lichen Landungen an der Küste oder Flügen ins Innere begleitet wäre,
-nicht genügen, um als effektive Okkupation angesehen zu werden, weil

das Minimum an staatlicher kontinuierlicher Herrschaftsausübung damit

-nicht erreicht wäre.

Darüber hinaus aber muß man auch die Frage stellen, auf welcher

völkerrechtlichen Grundlage überhaupt Verordnungen über den Wal-

fang in den Küstengewässern des antarktischen Kontinents erlassen und

durchgesetzt werden können, solange nicht wenigstens das Küstengebiet
tatsächlich okkupiert worden ist und damit die Grundlage dafür abgibt,
bisher als Teile der offenen See angesehene Gewässer als Hoheitsgewässer
in Anspruch zu nehmen. Stellt dieses Verhalten an sich schon eine Rechts-

1,8) Vgl. Hyde, a. a. 0. S. 286.

ausl. öff. Recht u. Völkerr. Bd. IX. 18
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anmaßung dar, so kann die Herrschaftsausübung in diesen angeblichen
Hoheitsgewässern nicht auch noch den Rechtstitel für den Erwerb des

anliegenden Festlandgebietes abgeben 19).
Selbst wenn der eine oder andere Staat in der Lage, gewesen sein

sollte, an einzelnen Punkten der Küste der von ihm beanspruchten Ge-
bietst.eile eine effektive Herrschaftsgewalt zu entfalten, so könnte nach
den genannten Grundsätzen diese partikuläre Herrschaftsausübung nie-
mals als ausreichend angesehen werden für die Inanspruchnahme der

dahinterliegenden ungeheuren Landstriche, auf die sie sich in keiner
Weise auswirken kann.

Eine Berufung der Staaten auf dauernde friedliche Ausübung staat-

licher Hoheitsgewalt zum Nachweis ihrer Souveränität über die ge-
nannten antarktischen Gebiete entfällt ebenfalls, da, wie oben erwähnt,
die Kriterien der Effektivität hier dieselben sind wie bei der Okkupation.
Der Zeitraum, für den bei den meisten der in Anspruch genommenen
antarktischen Gebiete eine derartige Herrschaftsausübung überhaupt in

Frage käme, ist zudem zu kurz, um zum Nachweis von Souveränitäts-
rechten dienen zu können. In dem einzigen Falle, in dem die Behaup-
tung von Souveränitätsrechten in die erste Hälfte des vorigen Jahrhun-
derts zurückreicht, nämlich bei Ad6lie-Land, wird in der Begründung
des oben erwähnten Dekrets Vom 27. November 1924 ausdrücklich fest-

gestellt, daß bisher keinerlei organisation administrative permanente
eingerichtet und ein d&apos;une autorit6 effective nicht für

notwendig gehalten worden sei. Frankreich hat es daher auch vorge-
zogen, sich auf den Erwerbstitel der Entdeckung zu stützen.

2. Von diesem Erwerbstitel der Entdeckung scheint auch heute noch

zu gelten, was von der Heydte -) für die klassische Periode der Ent-

deckungen feststellt:

))Whenever statesmen deduced sovereign rights from the bare fact
of discovery, it was not because they were convinced of the correctness
of their argumentation, but because they had no better arguments to

support their political claims. The same State which based its own claims
on discovery, refused to recognize discovery as conferring sovereign
title whenever its rivals were concerned.&lt;i

Diese Feststellung dürfte insbesondere auf Großbritannien zutreffen.
Denn gerade dieser Staat war es, der stets den Erwerbstitel der Ent-

deck.ung bestritten und in seinen Auseinandersetzungen mit anderen
Kolonialmächten den Rechtstitel der Okkupation in dem oben gekenn-
zeichneten Sinne durchgesetzt hat izi). jedenfalls ist die heute allge-

-9) In diesem Sinne auch das Contre-M6moire der norwegischen Regierung im

Grönlandstreit. C.P.I.j. S6rie C, No. 62 S. 457.

--) A. a. 0. S. 452-

121) Vgl. H. A. Smith, Great Britain and the Law of Nations, Bd. II, London 1935,
S. i; Balch, a. a. 0. S. 266ff.
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meine Ablehnung der Entdeckung als eines gültigen Erwerbstitels nicht

zu bestreiten, gleichgültig, welche rechtliche Bedeutung ihr in früheren

Zeiten beigemessen worden ist 122):
))International law in the 19th century, having regard to the fact

that most parts of the globe were under the sovereignty of States members
of the community of nations, and that territories without a master had

become relatively few, took account of a tendency already existing and

especially developed since the middle of the 18th century, and laid down
the principle that occupation, to constitute a claim to territorial sover-

eignty, must be effective, that is, offer certain guarantees to other States
and their nationals. It seems therefore incompatible with this rule of

positive law that there should be regions which are neither under the

effective sovereignty of a State, nor without a master, but which are

reserved for the exclusive influence of one State, in virtue solely of a title
of acquisition which is no longer recognized by existing law, even if such
a title ever conferred territorial sovereignty.&lt;(
Zuzugeben ist allerdings, daß Entdeckung auch heutzutage noch

insofern rechtserheblich sein kann, als sie einen sogenannten inchoate

title für den Staat abgibt, der sie sich zurechnen kann. Die Wirkung dieses

inchoate title wird von Hall 123) folgendermaßen umschrieben:

))An inchoate title acts as a temporary bar to occupation by another

state, but it must either be converted into a definitive title within reason-

able time by planting settlements or military posts, or it must at least
be kept alive by repeated local acts showing an intention of continual
claim.

Dem inchoate titlee kommt also nur die Bedeutung zu, (laß er dem

Entdeckerstaat innerhalb einer angemessenen Zeit ein Prioritätsrecht

auf Okkupation sichert 124), sodaß er sich jedem Versuch einer effektiven

Okkupation seitens dritter Staaten berechtigterweise widersetzen kann.

Tut er dies nicht, so ist der okkupierende Staat später berechtigt, sich

gegenüber dem Entdeckerstaat auf den Titel dauernder friedlicher Herr-

schaftsausübung zu berufen 125). Läßt der Entdeckerstaat die ange-
messene Frist verstreichen, ohne seinerseits zur effektiven Okkupation
zu schreiten, so geht der inchoate title unter -6). Wenn es auch richtig
ist, daß nicht allgemein bestimmt werden kann, was als angemessenei
Zeitraum anzusehen ist 1&apos;27), so kann man doch die Frage aufwerfen, ob

für die verschiedenen Gebietsansprüche auf dem antarktischen Konti-

nent, die sich auf zum Teil weit zurückliegende Entdeckungen stützen,
diese Zeit nicht längst abgelaufen war, als die Souveränitätsansprüche
auf die betreffenden Gebiete offiziell erhoben wurden.

17,2) Palmas-Schiedsspruch, a. a. 0. S_ 24.

123) A. a. 0. S. 127-

1124) Vgl. Palmas- Schiedsspruch, a. a. 0. S. 52.

125) Vgl. Palmas-Schiedsspruch, a. a. 0. S. 52.
n6) Oppenheim&apos;s International Law, 5. Aufl. 1937, S. 441.

127) Hall, a. a. 0. S. 127-

18*
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Der inchoate title der Entdeckung kann nur durch effektive Okku-

pation 28), nicht durch symbolische Akte formaler Inbesitznahme wie

gFlaggenbissung, Abwerfen von Flaggen aus Flugzeugen, Errichtung von

Tafeln mit Inschriften usw. zu einem definitiven Souveränitätstitel

werden. Die Vornahme solcher symbolischen Akte hat zwar in früherer

Zeit, ah die Entdeckung als völkerrechtlicher Erwerbstitel eine Rolle

spielte, die Entdeckung regelmäßig begleitet 129), da das Hinterlassen

von äußeren Hoheitszeichen als Beweismittel der Entdeckung dienen

konnte und außerdem eine vorläufige Sicherung des in Anspruch ge-
nommenen Gebietes gegen Okkupation durch dritte Staaten darstellte.

Derartige Akte entbehren heute indessen der rechtlichen Bedeutung
und stellen bestenfalls vorbereitende Maßnahmen tatsächlicher Natur

für eine spätere Okkupation dar. Letzteres mag mitunter für die Anlage
von Lebensmittel- und Medikamentendepots, die gewöhnlich in Ver-

bindung mit der Flaggenhissung vorgenommen wird, zutreffen.

Akte der Gesetzgebung, durch die das entdeckte Gebiet in die Ver-

waltungsorganisation des Entdeckerstaates einbezogen wird, oder inner-

staatliche Verwaltungsanordnungen als solche sind, wenn sie nicht effektiv

in dem entdeckten Gebiet durchgesetzt. werden, ebensowenig geeignet,
den inchoate title ederEntdeckung zu einem definitivenTitel zu ergänzen,
da ihre tatsächliche Wirkung dann auf das ursprüngliche Staatsgebiet
beschränkt bleibt und ihnen eine unmittelbare völkerrechtliche Bedeu-

tung, wie sich aus der Entscheidung des Ständigen Internationalen Ge-

richtshofs VOM 25. Mai 1926 ergibt 130), nicht zukommt.

Wenn Norwegen nunmehr als Rechtsgrundlage für seinen Souveräni-

tätsanspruch in der Antarktis die Erforschung dieses Gebietes anführt

und der deutschen Regierung gegenüber darauf als eine Tatsache ver-

weist, die als Begründung für die Übernahme der Gebietshoheit dienen

soll, so mißt es der Erforschung antarktischen Gebiets offensichtlich

die Bedeutung eines völkerrechtlichen Erwerbstitels bei. Dieser neue

Erwerbstitel müßte seiner Natur nach mit dem angeblichen Erwerbs-

titel der Entdeckung in Widerspruch geraten, wenn nicht ein und der-

selbe Staat sich sowohl Entdeckung wie Erforschung zurechnen könnte.

Daß Erforschung als völkerrechtlicher Erwerbstitel bisher nicht aner-

kannt ist, ergibt sich schon aus der bloßen Tatsache, daß er in der ge-

128) Vgl. Palmas-Schiedsspruch, a. a. 0. S. 25: #If on the other hand the view is

adopted that discovery does not create a definitive title of sovereignty, but only an &quot;in-

choate&quot; title, such a title exists, it is true, without external manifestation. However,

according to the view that has prevailed at any rate since the 19th century, an inchoate

title of discovery must be completed within a reasonable period by the effective occupation
of the region claimed to be discovered.

-9) Darüber ausführlich Keller, Lissitzyn and Mann- Creation of Rights of

Sovereignty through Symbolic Acts 1400-i8oo. New York 1938.

130) C. P. J. 1. S6rie A, No. 7, S. 19.
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samten Staatenpraxis noch nie geltend gemacht worden ist. Gerade

Norwegen hat noch im Grönlandstreit die kartographische Vermessung
als selbständigen Rechtstitel abgelehnt 131).

Als Anknüpfungspunkt für Souveränitätsrechte scheint aber die

Erforschung antarktischen Gebiets auch rechtspolitisch ungeeignet. Die
t&apos;

Aufstellung besonderer rechtlicher Erfordernisse für den Gebietserwerb

hat den Sinn, klare Verhältnisse zu schaffen und territoriale Streitigkeiten
zwischen den Staaten nach Möglichkeit auszuschließen. Die Entdeckung
stellt ein einmaliges Faktum dar, das von einem anderen Staat nicht

noch einmal gesetzt werden kann. Wenn diesem Faktum recntlich die

Bedeutung eines inchoate title zuerkannt wird, so ist dies gerechtfertigt,
weil rivalisierende Ansprüche in der Regel ausgeschlossen sind, sobald

dieses Faktum von einem Staat nachgewiesen wird. Erforschung dagegen
ist selbst als Grundlage eines inchoate title ungeeignet. Denn die For-

schungstätigkeit ist so vielseitig und - was ihre Intensität und ihre Er-

gebnisse anlangt - so verschieden, daß notwendigerweise Streitigkeiten
auftreten müssen, wenn man an die Erforschung Rechtsfolgen knüpfen
wollte. Die Forschungstätigkeit, insbesondere die auf dem antarktischen

Kontinent, ist stets der Gefahr ausgesetzt, daß ihre Ergebnisse durch

spätere Forschungen berichtigt oder gar umgestoßen werden. Wenn

sich z. B. herausstellte, daß die Forschungen einer ersten Expedition nur

eine sehr ungenaue Bestimmung der Küstenlinie des antarktischen Kon-

tinents gebracht haben, und die Nachprüfung durch die Expedition
eines anderen Staates ergäbe, daß die Angaben der ersten von der Wirk-

lichkeit um mehrere ioo Seemeilen abweichen, dann wäre es unsinnig,
wenn man die Ersterforschung zur Grundlage auch nur eines Prioritäts-

rechtes machen wollte.

Selbst wenn man aber auch die Erforschung als gültigen Erwerbs-

titel anerkennen wollte, so würde die jetzige norwegische Souveränitäts-

erklärung doch insofern noch der rechtlichen Grundlage ermangeln, als

sie davon ausgeht, daß die Erforschung nicht nur einen Anspruch auf

das wirklich vermessene Gebiet gäbe, sondern auch auf die daran an-

stoßenden nicht erforschten Gebiete oder auf die zwischen zwei erforsch-

ten Gegenden liegenden Küstenstriche. Damit würde der vom Völker-

recht wegen seiner Unbestimmtheit abgelehnte Kontiguitätstitel, der

die Quelle zahlreicher Konflikte zwischen den Staaten gewesen ist, zum
Zwecke der Ergänzung des angeblichen Erwerbstitels der Erforschung
wieder zu neuem Leben er-weckt; das würde aber zwangsläufig neue Kon-

fliktsmöglichkeiten heraufbeschwören, die im Interesse aller Staaten

besser vermieden würden.

3. Überblickt man auf einer Karte der Südpolarzone die von den

verschiedenen Staaten in Anspruch genommenen Gebiete des antarkti-

131) S. oben S- 227, Anm. 35.
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schen Kontinents, so zeigt sich eine Aufteilung nach Sektoren, die

nur noch einen verhältnismäßig kleinen Sektor freiläßt. Es fällt auf,
daß trotz dieser äußeren Abgrenzung von keinem Staat das Sektorprinzip
als Erwerbstitel angeführt worden ist.

Isachsen 1132) stellt fest, daß Norwegen das Gebiet nicht als einen

Sektor in Anspruch nehme. Er dürfte aber wohl irren, wenn er Groß-

britannien unterstellt 133), daß es in der Antarktis das Sektorprinzip
bei den Falkland Islands Dependencies zur Anwendung gebracht habe.

Die Abgrenzung nach Sektoren hat in der Antarktis lediglich deklara-

torische Bedeutung, während das Sektorprinzip für die Arktis als kon-

stitutiver Titel geltend gemacht worden ist. Dieser Unterschied erklärt

sich daraus, daß in der Antarktis die geographischen Grundlagen dieses

angeblichen Rechtsgrundsatzes nicht vorhanden sind 134). In der Arktis

reichen nämlich Teile des Staatsgebiets der Mächte, die das Prinzip
für sich geltend gemacht haben, in das Polargebiet hinein, d. h.

über den -6o. Breitengrad hinaus und bilden die Basis für die von

dort nach Norden sich erstreckenden Sektoren. Diese erscheinen also

als eine natürliche Gebietserweiterung der unbestrittenen Staatsterri-
torien. Es ist ziemlich gleichgültig, ob man darin eine Anwendung oder

Ausdehnung des Grundsatzes der Kontiguität erblickt, der die betreffen-

den Staaten berechtigte, die innerhalb der Sektoren entdeckten oder

künftig zu entdeckenden Gebiete als eigenes Hoheitsgebiet in Anspruch
zu nehmen. jedenfalls erwies sich das Sektorprinzip insofern nicht als

völlig willkürlich, als die in dem Sektor liegenden Gebiete auf dem

kürzesten Wege in der Regel von dem südlich an den Sektor angrenzenden
Staatsgebiet zu erreichen waren. Auch war bei den großen Sektoren

nördlich von Rußland und Kanada der Zutritt zu ihnen von der Unter-

stützung durch die Sektormacht praktisch so lange abhängig, als nicht

die Verbesserung der Technik die Expeditionen von einem innerhalb des

Polargebiets liegenden Ausgangspunkt unabhängig machte 135). Man

kann durchaus bezweifeln, ob dieser Grund bei der heutigen Entwicklung
des Flugwesens noch angeführt werden könnte. Alle antarktischen Sek-

torengebiete dagegen sind ohne Rücksicht auf die weit nördlich des

6o. Breitengrades liegenden Besitzungen der angeblich berechtigten
Staaten bestimmt und vom offenen Meer aus unmittelbar zu erreichen,
ohne daß eine Notwendigkeit besteht, von einer Basis in den anerkannten

Hoheitsgebieten au&apos;szugehen, die dem betreffenden Staat einen Einfluß

auf die Durchführung solcher Expeditionen verschaffen könnte.

132) A. a. 0. S- 78.
133) A. a. 0. S. 73 und 78. Unrichtig auch Reeves, American journal of Inter-

national Law 1934, S. 117-

134) Hyde, a. a. 0. S. 291.

1135) Vgl. dazu auch McKitterick, a. a. 0. S. 96.
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Als Rechtstitel für die Inanspruchnahme von Land ist indessen das

Sektorprinzip auch für die Arktis nicht anerkannt. Die beiden einzigen
Länder, die es zur Grundlage von Herrschaftsansprüchen gemacht haben,
sind die Sowjetunion und Kanada 136). Die Sowjetunion hat mit dem

bekannten Dekret vom 15. April 1926 137) aus dem Sektorprinzip prak-
tische Folgerungen zu ziehen versucht. Die deutsche Reicbsregierung hat

sich demgegenüber ihren&apos; Rechtsstandpunkt vorbehalten. Norwegen hat

das Sektorprinzip für die Arktis stets abgelehnt und zwar ausdrücklich

gegenüber Kanada in dem Notenwechsel über die Souveränität über die

Sverdrup-Inseln im Jahre 11.930 138). Im Gegensatz zu der Sowjetunion ist

zwar Kanada nie dazu übergegangen, einen Anspruch auf den gesamten,
nördlich seines Staatsgebietes liegenden Sektor offiziell zu proklamieren.
Es ist indessen wiederholt in Parlamentserklärungen auf das Sektor-

prinzip zur Stützung kanadischer Ansprüche auf Gebiete, die in den so-

genannten kanadischen Sektor fallen, Bezug genommen worden 139).
Andererseits ist festzustellen, daß die Sowjetunion sowohl wie Kanada

bemüht sind, ihren Ansprüchen in ihren Sektoren eine solidere Basis

dadurch zu geben, daß sie große Anstrengungen machen, in diesen Ge-

bieten eine mehr oder weniger ständige Verwaltung einzurichten 14o) und
dadurch d ie Berufung aul das Sektorprinzip in den Hintergrund treten

zu lassen, obwohl die Behauptung seiner rechtlichen Bedeutung aufrecht-

erhalten wird. So hat der kanadische Minister Crerar imkanadischen House

of Commons aM 20. Mai 1938 auf Anfrage eines Abgeordneten erklärt IV):
)J know of no challenge that has been made to Canada&apos;s occupancy

or ownership of the whole area lying to the north. Certainly when any
person from any other country desires to fly over that area or visit it,
the permission of the Canadian government is first asked. The principles
upon which sovereignty has been claimed over the area in the remote
north which may not have been visited by man, say between the northern
shores of Baffin Land and the pole, have been fairly clearly established
in international usage, and under those principles, according to the
advice that is given to me, Canada&apos;s position in regard to this area can,
I think, be regarded as secure. Certainly at the present time no challenge
has been made so far as I am aware to our right of occupancy and owner-

ship of the area in question

1136) Vgl. Lakhtine, Rights over the Arctic, American journal of International

Law 1930, S- 703ff-; Smedal, Erwerb von Staatshoheit über Polargebiete, Königsberg
1931 und neuestens auch Taracouzio, Soviets in the Arctic, New York 1938.

137) Sobranie Zakonov ig-26, S. 586; Smedal, a. a. 0. S. 81 ff.

138) Vgl. oben S. 229.

1139) Vgl. Lakhtine, a. a. 0. S. 7o6; Smedal, a. a. 0. S. 77ff.
140) Vgl. bezüglich der Sowjetunion La k h t in e, a. a. 0. S

- 707; Ta r a c o u z i o,

a. a. 0. S. 262 ff.; bezfiglich Kanadas V. Kenneth J o hn s t o n, Canada&apos;s Title to the Arctic

Islands, Canadian Historical Review Bd. 14, 1933, S- 35, 40 und David Hunter Miller,
Political Rights in the Arctic, Foreign Affairs IV, S. 49ff-

141) House of Commons, Debates, Bd. LXXIV NO. 72, SP. 3333.
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What is known as the sector principle, in the determination of these

areas is now very generally recognized, and on the basis of that principle
as well our sovereignty extends right to the pole within the limits of the
sector. My own view is that our supremacy there is established to a point
where it could not be successfully challenged by any other country. I do
not know that I can add anything further.#

Die Literatur steht fast einhellig auf dem Standpunkt, daß das Sek-

torprinzip als Erwerbstitel nicht anerkannt ist 42). Man würde die effek-

tive Okkupation von Gebieten innerhalb eines Sektors durch einen dritten

Staat nicht als Völkerrechtsverletzung, sondern höchstens, wie McKit-

terick 43) ausführt, als einen unfreundlichen Akt ansehen können.

iv.

Im Ergebnis läßt sich feststellen, daß die bisherigen Versuche, auf

dem antarktischen Kontinent Souveränitätsrechte zu begründen, fehl-

geschlagen sind. In Wirklichkeit liegen nur verschiedene Ansprüche
mehrerer Staaten vor, die sich vielfach überschneiden und einander

widersprechen. Wenn auch einige dieser Ansprüche die Anerkennung
einzelner Staaten gefunden haben, so besteht doch bezüglich keines

Gebietes ein erga omnese wirkendes Herrschaftsrecht.
i. Die Unsicherheit der Rechtslage in der Antarktis ist auch von

den interessierten Staaten empfunden worden. Dies zeigt sich nicht nur

darin, daß einzelne von ihnen nur sehr zögernd daran gegangen sind, ihre

Ansprüche durch formale innerstaatliche Akte zu konkretisieren, son-

dern auch in dem Versuch der Staaten, sich eine größere rechtliche Sicher-

heit dadurch zu verschaffen, daß sie andere in dem Gebiet gleichfalls
interessierte Staaten veranlaßten, ihre Gebietsansprüche anzuerkennen.

Es dürfte aber schwer sein, angesichts der zahlreichen einander wider-

streitenden Interessen, die teilweise sich überhaupt *erst zu bestimmten

Ansprüchen züi verdichten beginnen, auf diese Weise eine Anerkennung
durch sämtliche anderen Interessenten oder gar eine universale Anerken-

nung durchzusetzen. Aber selbst wenn es gelänge, ohne effektive Aus-

übung von Hoheitsrechten eine solche allgemeine Anerkennung herbei-

zuführen, so würde dies praktisch auf die Schaffung abstrakter Souveräni-

tätsrechte hinauslaufen. Ein Versuch, auf dem Umwege über eine solche

universale Anerkennung derartige Rechte zu schaffen, die, wie oben ge-

zeigt, mit dem Wesen des Völkerrechts im Widerspruch stehen, müßte

notwendigerweise scheitern. Territoriale Souveränitätsrechte, die ledig-
lich in einem formalen Akt der Anerkennung seitens anderer Staaten

142) Hyde, a. a. 0. S. 287ff-; Smedal, a. a. 0. S. 75f.; McKitterick, a. a. 0.

S. 95; Böhm e rt, a. a. 0. S. 273 U. 279; S c o tt, F. R., The Permanent Bases of Canadian

Foreign Policy, Foreign Affairs Vol. X, 1931/32, S. 618ff.

143) A. a. 0. S. 95.
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ihre Grundlage hätten, könnten weder praktisch durchgesetzt werden,
noch wären sie grundsätzlich überhaupt zu rechtfertigen. Zur Durch-

setzung dieser Hoheitsrechte wäre immer ein Minimum an effektiver

Herrschaftsentfaltung der einzelnen Staaten, denen derartige Rechte

zuerkannt werden, erforderlich. Daß formale Hoheitsrechte ohne reale

Basis grundsätzlich nicht zu rechtfertigen sind, folgt aus den anerkannten

Lehren über die Rechtfertigung staatlicher Gewalt überhaupt. Es gibt
keine rechtliche Herrschaft ohne tatsächliche Machtentfaltung.

Wenn es richtig ist, daß effektive Herrschaft auf dem antarktischeil

Kontinent aus natürlichen Gründen unmöglich ist, dann entfällt auch

jedes Bedürfnis zur Begründung einzelstaatlicher Souveränität. Mit

Recht sagt McKitterick 144):
))If the territory is not worth occupying, or even incapable of occu-

pation, there is no reason why any state should desire to claim sovereignty
over it, or should be permitted to do so. Such a claim could only arise

from a desire to add, for reasons of prestige, to the extent of a state&apos;s

territory without incurring a corresponding increase of responsibility. &lt;i

Es bliebe dann für die Staaten nur übrig, nach anderen Rechts-

formen zu suchen, die die Nutzung dieser Gebiete für alle daran interes-

sierten Staaten gestatten, einen Ausgleich ihrer Interessen herbeiführen

und die Regelung von Konflikten ermöglichen. Diese Konsequenz hat

Reeves gezogen, der den antarktischen Kontinent gleich der Hohen See

als res communis ansehen will 145).
Ist dagegen die Annahme, daß eine effektive Okkupation des ant-

arktischen Kontinents unmöglich sei, unzutreffend und glaubt man, daß

mit fortschreitender Technik auch die dort vorhandenen Bodenschätze
der Ausbeutung zugeführt werden können, so stände dem Gebietserwerb

durch einzelne Staaten im Rahmen des geltenden Völkerrechts nichts

im Wege. Aber auch dabei wird man berücksichtigen müssen, daß die

staatliche Herrschaft in dem antarktischen Gebiet niemals die festen

Formen annehmen kann, die in bewohnten Gebieten die Regel lilden;
daher kann auch die Souveränität hier niemals in dem Sinne exklusiv

sein, daß der Gebietsherr in der Lage wäre, Angehörige anderer Staaten

von der Nutzung und Benutzung des Gebietes zugunsten seiner eigenen
Staatsangehörigen weitgehend auszuschließen. Er wird vielmehr in

erheblichem Umfange den Interessen anderer Staaten und ihrer Ange-
hörigen entgegenkommen müssen. Daß in Polargebieten die Etablierung
einer einzelstaatlichen Souveränität im uneingeschränkten Sinne schwer

durchzusetzen ist, dürfte das Beispiel des Spitzbergen-Vertrages vom

144) A. a. 0. S. 96.

145) A. a. 0. S. i 19: ))The Antarctic area, not being susceptible of possession, is not

terya nullius but, like the oceans, it is Yes communis. Therefore, no title in favor of any
state is good, for none has the adequate basis of effective possession. The entire area is

essentially international in fact, and its future international character might well be

established by general agreement and the conservation of its resources guaranteed.&lt;(
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g. Februar 1920 146) zeigen. Auch wenn man einzelstaatliche Souveränität

auf dem antarktischen Kontinent in Zukunft für möglich hält, wäre eine

allgemeine Verständigung der Staaten über ihre Gestaltung im einzelnen

zur Vermeidung künftiger Konflikte zweckmäßig.
je nachdem, wie man die Frage nach der Möglichkeit effektiver

Herrschaftsausübung auf dem antarktischen Kontinent beurteilt, wird

man entweder einer Lösung zuneigen, die ein internationales Regime für

diesen Kontinent vorsieht, oder eine Aufteilung des antarktischen Kon-

tinents unter einzelne Staaten befürworten 147).
2. Faßt man eine. rechtliche Regelung der antarktischen Gebiets-

fragen im einen oder anderen Sinne ins Auge, so erhebt sich ohne weiteres

die Frage, welche Staaten berechtigt sind, an dieser Regelung mitzu-

wirken. Es ist von vornherein klar, daß Staaten, die keine Interessen

irgendwelcher Art in der Antarktis haben und auch in Zukunft ihrer

geographischen Lage wegen nicht haben können - etwa Binnenstaaten

-, nicht zugezogen zu werden brauchen. Auf der anderen Seite kann keine

Rede davon sein, daß nur diejenigen Staaten.das Schicksal des antarkti-

schen Kontinents bestimmen dürfen, die bereits Gebietsansprüche dort

geltend gemacht haben, ebensowenig wie diese Staaten, auch wenn sie

sich bereits als beati possidentes fühlen&apos;verlangen könnten, daß ihre

angeblichen Souveränitätsrechte einfach bestätigt würden und die danach

ihnen zustehenden Gebiete von einer allgemeinen Regelung ausge-

schlossen blieben. Es kommen vielmehr alle Staaten in Betracht, die ein

berechtigtes Interesse in der Antarktis nachweisen können.

Dieser Nachweis kann dadurch geführt werden, daß bezüglich eines

Teils des Gebiets ein inchoate titleedargetan wird, wie ihn Entdeckung
mit oder ohne symbolischen Akt verleiht, vorausgesetzt, daß die Ent-

deckung von einem Staat für sich in Anspruch genommen worden und

nicht ein rein privater Akt eines Einzelnen geblieben ist.

Der Nachweis des berechtigten Interesses kann aber auch dadurch

erbracht werden, daß das Vorhandensein besonderer wirtschaftlicher

Interessen im antarktischen Gebiet klargestellt wird. So dürfte außer

Zweifel stehen, daß, nachdem sich der Schwerpunkt des Walfangs in

die Antarktis verlagert hat, jedenfalls die Staaten ein berechtigtes
Interesse haben, von deren Ratifikation das Inkrafttreten des Walfang-
abkommens vom 8. Juni 1937 abhängig gemacht worden ist 148).

Es wurde oben gezeigt, daß Ergebnisse von Forschungsexpeditionen
auch nicht als inchoate title im Völkerrecht anerkannt sind. Eine andere

Frage aber ist, ob durch die Tatsache solcher Expeditionen nicht der

146) Martens, Nouveau Reeueil G6n 3me Mrie Bd. XIII, S. 473.

147) Reeves, a. a. 0. S. iig; McKitterick, a. a. 0. S. 97.

48) Vgl. International Agreernent for the Regulation of Whaling, Art. ig. RGBL 1937,

II, S. 540; Crnd. 5757.
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Nachweis für das Bestehen eines berechtigten Interesses in der Antarktis

geführt werden kann. Hier wird man unterscheiden müssen. Soweit es

sich um rein wissenschaftliche Forschungsreisen handelt, wird man diese

Frage verneinen da es zur Verfolgung solcher wissenschaftlicher Interes-

sen nicht besonderer staatlicher Rechte, geschweige denn eines Land-
erwerbs bedarf, worauf Norwegen im Grönlandstreit mit Recht hinge-
wiesen hat 49). Nun ist aber nicht zu bestreiten, daß im Hintergrund ant-

arktischer Expeditionen heute in der Regel sehr konkrete wirtschaftliche
Interessen stehen; die Kosten solcher Expeditionen werden, wie die Er-

fahrung zeigt, im allgemeinen von den an der Ausnutzung des Gebietes

interessierten Wirtschaftskreisen getrag- - so werden die norwegischen
Expeditionen direkt von den großen Walfangfirmen finanziert - oder

sie werden mittelbar oder unmittelbar von den Regierungen übernommen,
die dadurch die Interessen ihrer Volkswirtschaft fördern wollen. In diesen

Fällen ist anzunehmen, daß der betreffende Staat ein berechtigtes Inter-

esse in der Antarktis hat.

Dem wirtschaftlichen Interesse wäre ein verkehrspolitisches oder

strategisches Interesse gleichzustellen. Der Nachweis eines Interesses
dieser Art kann allerdings nicht ohne weiteres etwa dadurch als erbracht

angesehen werden, daß zwei Staaten sich in einem Vertrage das gegen-
seitige Überfliegen ihrer angeblichen antarktischen Besitzungen kon-

zediert haben.

Der Notwendigkeit, ein spezielles berechtigtes Interesse in der Ant-
arktis nachzuweisen, sind die Großmächte überhoben, da sie als all-

interessiert gelten und eine internationale Regelung dieser Fragen, die
ohne Mitwirkung einer oder mehrerer Großmächte zustandekommt, kaum
Aussicht auf Bestand haben dürfte. Es ist natürlich möglich, daß eine

Großmacht auf eine aktive Beteiligung bei der Regelung der antarktischen

Gebietsfragen verzichtet.

3. Ein solcher Verzicht wird von David Hunter Miller Deutschland

zugeschrieben. Er stützt diese Behauptung auf Art. 118 des Versailler

Vertrages 150). Diese Auffassung muß wundernehmen, wenn man den
Text des Artikels 151), der den Teil IV (German Rights and Interests

149) S. oben S. 227, Anm. 35-

150) Political Rights in the Polar Regions, a. a. 0. S. 248; National Rights in the

Antarctic, a. a. 0. S. 509.

151) ))In territory outside her European frontiers as fixed by the present Treaty,
Germany recounces all rights, titles and privileges whatever in or over territory which

belonged to her or to her allies, and all rights, titles and privileges whatever their origin
which she held as against the Allied and Associated Powers.

Germany hereby undertakes to recognise and to conform to the measures which may
be taken now or in the future by the Principal Allied and Associated Powers, in agree-
ment where necessary with third Powers, in order to carry the above stipulation into effect.

In particular Germany declares her acceptance of the following Articles relating
to certain special subjects.((
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outside Germany) des Versailler Vertrages einleitet, ansieht. Mit keinem

Wort ist darin von Ansprüchen Deutschlands in der Antarktis die Rede.

Der objektive Betrachter wird in dem Artikel kaum mehr erblicken kön-

nen als eine allgemeine Verzichtsklausel, die durch die nachfolgenden
Bestimmungen über einzelne Gebiete präzisiert wird. Auf die Antarktis

könnte sich, da Deutschland bisher niemals Souveränitätsansprüche in

der Antarktis geltend gemacht hat, nicht der Verzicht auf eigene terri-

toriale Rechte beziehen, sondern nur der Verzicht auf all rights, titles,
and privileges whatever their origin which she held as against the Allied

and Associated Powers. Dieser Verzicht kann aber bei unvoreingenom-
mener Auslegung nur so gedeutet werden, daß es sich um bestimmte

Rechte handelt, die gegenüber einzelnen alliierten Mächten bestehen, sei

es daß es sich um Rechte auf deren Territorien handelt, sei es daß sie auf

ausdrücklichen vertraglichen Abmachungen mit einzelnen dieser Mächte

beruhen.

Wenn im Absatz:2 des Art. 118 Deutschland die Maßnahmen an-

erkennt, die durch den Vertrag oder späterhin von den Alliierten und

Assoziierten Hauptmächten gegebenenfalls im Einverständnis mit dritten

Mächten getroffen werden, um die Folgen des deutschen Verzichts zu

regeln, so spricht auch die§ dafür, daß dabei nur ganz konkrete Rechte ge-

genüber* einzelnen alliierten Staaten gemeint sind, von denen ein Teil

in den folgenden Artikeln des Vertrages geregelt ist.

In den Verhandlungen mit der deutschen Friedensdelegation in

Versailles ist niemals von einem Verzicht auf Ansprüche in der Antarktis
die Rede gewesen. Nun behauptet David Hunter Miller, daß dem Art. 118

entsprechende Bestimmungen in den Vertrag von Saint-Germain und

in den Vertrag von Trianon aufgenommen worden seien. Gemeint sind

Art. 95 des Vertrages von Saint-Germain und Art- 79 des Vertrages
von Trianon, die im wesentlichen mit Art. 118 übereinstimmen; nur

fehlt eine dem 3. Absatz des Art. 118 V. V. entsprechende Bestimmung.
Aus den Verhandlungen über diese Artikel ist nun eher ein Argument
gegen die Auffassung von David Hunter Miller zu entnehmen. In den

Bemerkungen der deutsch-österreichischen Delegation zu Teil III Ab-

schnitt IV der Friedensbedingungen 157) wird der Inhalt dieses Teiles

der Friedensbedingungen folgendermaßen umrissen:

Les articles de cette partie des conditions de paix stipulent la
renonciation de l&apos;Autriche Allemande aux droits, titres ou privil
ayant pu appartenir ä l&apos;ancienne Monarchie austro-hongroise en Egypte,
au Maroc, au Siam et en Chine, en vertu de trait internationaux ou

de conventions particuli

152) Vgl. Bericht über die Tätigkeit der deutsch-österreichischen Friedensdelegation
in Saint-Germain-en-Laye, L Bd. Wien, igig, S. 370-
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Die Antwort der Alliierten und Assoziierten Mächte, die mit der Note

vom 2. September igig übersandt wurde 1553), wendet sich in keiner

Weise gegen diese Auffassung der österreichischen Friedensdelegation,
erwähnt vor allen Dingen keinerlei Ansprüche in Arktis und Antarktis.

Das gleiche gilt bezüglich des Art. 79 des Vertrages von Trianon.
In ihrer Note vom 18. Februar 192o hatte die ungarische Friedensdele-

gation 154) die Bestimmung der in Frage kommenden Artikel in der

gleichen Weise ausgelegt wie die österreichische Friedensdelegation. Die

Antwort der Alliierten und Assoziierten Mächte, die. mit Note vom 6. Mai

1920 übersandt wurde 155), machte ebenfalls gegenüber dieser Auffassung
keinerlei Vorbehalt, hat sie also offenbar als zutreffend angesehen.

Diese Notenwechsel zeigen, daß keiner der Beteiligten den genannten
Artikeln die allgemeine Bedeutung gegeben hat, die David Hunter Miller

ihnen zuschreibt.

Man muß schän auf die Verhandlungen der Alliierten untereinander

zurückgehen, um eine Erwähnung der Antarktis zu finden. Daß die

dort geäußerten Auffassungen, soweit sie im Vertrag selbst keinen

Ausdruck gefunden haben, für Deutschlands Verpflichtungen ohne Be-

deutung sind, bedarf keiner Erörterung. Aber auch davon abgesehen,
sind diese Verhandlungen, deren Kenntnis wir Miller selbst ver-

danken&apos;56), wenig geeignet, als Stütze für seine Behauptung zu

dienen.

153) Ebenda Bd. II, S. 313, 327-

154) Vgl. The Hungarian Peace Negotiations, Vol. 2, Budapest 1922, S. 16j5, 169.
155) A. a. 0. S. 545, 552-

156) David Hunter Miller, My Diary, Bd. 16, S. 26, 28ff., 39, 54f-, Bd. 17, S- 376,
459, 462, 492, 494-
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